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Abstract 

Um die Umweltbelastungen zu reduzieren, werden u. a. Diesel-Lastkraftwagen mit erheblichen 

Treibhausgasemissionen durch emissionsarme Lastkraftwagen mit Elektroantrieb (kurz: Elektro-

Lkw) ersetzt. Die Elektro-Lkws verhalten sich jedoch nur dann „Umwelt-neutral“, wenn der ver-

wendete Strom aus Erneuerbaren Energien stammt. Nur unter dieser Voraussetzung werden (wenn 

vom Bau der Elektrizitätswerke und Stromleitungen „abgesehen“ wird) durch den Einsatz von 

Elektro-Lkw entlang der gesamten Energieerzeugungs- und -verwendungskette – im Gegensatz 

zur Verwendung von fossilen Energieträgern wie Braun- und Steinkohle – umweltschädliche CO2-

Emissionen vermieden.  

Vor diesem Hintergrund wird untersucht, welche ökonomische Validität der Verwendung von 

„zertifiziertem“ Ökostrom für den Betrieb von Elektro-Lkws zukommt und in welchem Ausmaß 

mit sogenannten Herkunftsnachweisen – eventuell berechtigten – Zweifeln an der Zertifikatsvali-

dität begegnet werden kann. 

 

 

 

 

 

 

Das Forschungsprojekt „E-Logistics für regionale Güterverteilerverkehre zur Steigerung der Wett-

bewerbsfähigkeit des Kombinierten Verkehrs“ (ELOKOV) wird mit Finanzmitteln der Karl-Voss-

loh-Stiftung gefördert (Projektnummer: S047/10027/2012). Die Projektmitglieder danken für die 

großzügige Unterstützung ihrer Forschungsarbeiten.  
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1 Ziele des Vorhabens 

1.1 Realproblem und Stand der Forschung 

Aufgrund des Klimawandels und steigender Öl-Preise gewinnt das Thema „Nachhaltigkeit“ für 

Industrie, Handel und Logistikdienstleister zunehmend an Bedeutung. Der Kombinierte Verkehr 

mit dem Einsatz von relativ umweltfreundlichen Güterzügen oder Binnenschiffen im Hauptlauf 

sowie von wesentlich flexibleren Lastkraftwagen (Lkw) im Vor- und Nachlauf für die regionalen 

Güterverteilerverkehre gilt weithin als das leistungsfähigste Verkehrskonzept zur Realisierung von 

„Green Logistics“. Allerdings leidet der Kombinierte Verkehr u.a. darunter, dass die ökologischen 

Vorteile von Gütertransporten per Eisenbahn oder Schiff durch die Umweltbelastungen von Lkw 

mit Dieselantrieb im Vor- und Nachlauf erheblich beeinträchtigt werden. Daher wird oftmals der 

Einsatz von Lkw mit Elektroantrieb (Elektro-Lkw) für die regionalen Güterverteilerverkehre des 

Kombinierten Verkehrs empfohlen. Dennoch wird der Einsatz von Elektro-Lkw für regionale Gü-

terverteilerverkehre derzeit in der Regel als „zu teuer“ abgelehnt. Dieses Vorurteil, das ein we-

sentliches Hemmnis gegenüber Investitionen in E-Mobilität darstellt, beruht auf einer einseitigen 

Kostenfokussierung. Um dieses Investitionshemmnis zu überwinden, wird ein Konzept für eine 

Erweiterte Wirtschaftlichkeitsanalyse des Einsatzes von Elektro-Lkw (E-Lkw) im gewerblichen 

Güterverkehr entwickelt, das weithin übersehene Nutzenaspekte in den Mittelpunkt einer ganz-

heitlichen betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise rückt. Dieser Analyseansatz befähigt be-

triebliche Entscheidungsträger dazu nachzuweisen, unter welchen Bedingungen sich Elektro-Lkw 

für die regionalen Güterverteilerverkehre des Kombinierten Verkehrs wirtschaftlich vorteilhaft 

einsetzen lassen. 

Der Stand der Forschung in der einschlägigen Fachliteratur zum Thema „E-Mobilität“ ist dadurch 

gekennzeichnet, dass hauptsächlich die Konstruktion von Elektroautos (Elektrofahrzeugen) und 

die zugehörige technische Infrastruktur erörtert werden. Zwar wird oftmals erwähnt, wie wichtig 

die Anschaffungs- und die Betriebskosten für die zukünftige Entwicklung von Elektroautos sind, 

jedoch wird das betriebswirtschaftlich entscheidende Nutzen-Kosten-Verhältnis von Elektroautos 

nicht oder allenfalls in rudimentärer Weise betrachtet. Die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von 

Elektroautos bleibt in den vorherrschenden Darstellungen, die vornehmlich auf die „Weltsicht“ 

von Ingenieuren ausgerichtet sind, aus Sicht der Betriebswirtschaftslehre bis heute ein weitgehend 

unerforschtes Gebiet. Daher ist es großenteils noch unbekannt, wie sich der Einsatz von Elektro-

autos auf den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen auswirkt.  
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Darüber hinaus wird das Thema „E-Mobilität“ überwiegend aus der Perspektive des Personenver-

kehrs behandelt. Der Einsatz von Elektrofahrzeugen im gewerblichen Güterverkehr, d. h. von 

Elektro-Lkw, wird in der einschlägigen Fachliteratur kaum aufgegriffen. Die noch seltenen Bei-

träge, die sich im Hinblick auf den gewerblichen Güterverkehr mit dem Thema „E-Logistics“ be-

fassen, konzentrieren sich auf die Beiträge von betriebswirtschaftlichen Konzepten des E-Busi-

ness, nicht jedoch auf die betriebswirtschaftliche Beurteilung des Einsatzes von Elektro-Lkw im 

gewerblichen Güterverkehr.  

Hinsichtlich des Aspekts regionaler Güterverteilerverkehre existiert zwar eine einschlägige Fach-

diskussion, die sich unter dem Thema „City Logistics“ subsumieren lässt. Diese Forschungsrich-

tung gilt als umstritten, weil sich die ursprünglich avisierten Fortschritte, insbesondere mithilfe 

von unternehmensübergreifenden Bündelungseffekten, in der betrieblichen Realität kaum realisie-

ren ließen. Im Kontext des hier durchgeführten Forschungsprojekts ist vor allem herauszustellen, 

dass in Publikationen zum Thema „City Logistics“ der Einsatz von Elektrofahrzeugen im gewerb-

lichen Güterverkehr bislang noch nicht in nennenswertem Umfang analysiert wurde.  

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass in der einschlägigen Fachliteratur zum Kombinierten Ver-

kehr dessen ökologische Vorteilhaftigkeit gegenüber reinen Lkw-Transporten zwar immer wieder 

betont wird. Aber der kontraproduktive Beitrag des Einsatzes von Lkw mit (vorwiegend) Diesel-

antrieb oder Benzinantrieb im Vor- und Nachlauf wird kaum thematisiert, sondern anscheinend 

als „unvermeidliches Übel“ stillschweigend akzeptiert. 

1.2 Spezifizierung des wissenschaftlichen Problems 

Der Einsatz von Elektro-Lkw auf der „ersten“ oder „letzten Meile“ des Kombinierten Verkehrs 

hat bislang im Stand der Forschung noch kaum Beachtung gefunden. Weiterhin ist festzustellen, 

dass derzeit keine verlässlichen Erkenntnisse zur wirtschaftlichen Beurteilung des Einsatzes von 

Elektro-Lkw für die regionalen Güterverteilerverkehre im Vor- und Nachlauf des Kombinierten 

Verkehrs angeboten werden. 

Um diese Wissenslücke zu schließen, bedarf es einer betriebswirtschaftlich verlässlichen Nutzen-

Kosten-Analyse, um die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Elektro-Lkw für die regionalen Gü-

terverteilerverkehre im Vor- und Nachlauf des Kombinierten Verkehrs zu beurteilen. In methodi-

scher Hinsicht existieren zwar durchaus Ansätze für eine solche Beurteilung. Dazu gehören vor 

allem Kostenvergleichsrechnungen, Scoring-Methoden sowie Cost-Effectiveness-Analysen.  
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Die Kostenvergleichsrechnungen, die in der betrieblichen Praxis weit verbreitet sind, leiden jedoch 

unter der Ausblendung von Nutzenaspekten und führen daher zu einer systematischen Verzerrung 

der Beurteilungsresultate.  

Scoring-Methoden sind zwar darauf zugeschnitten, insbesondere auch Nutzenaspekte in ein be-

triebswirtschaftliches Entscheidungskalkül einzubeziehen, leiden jedoch unter erheblichen Mani-

pulationsmöglichkeiten (z. B. in Bezug auf willkürlich festlegbare Kriteriengewichte und Schwel-

lenwerte für Scoring-Skalen) sowie unter einem unvermeidbaren „Skalenbruch“ anlässlich der 

Transformation ursprünglich ordinaler Bewertungsurteile für einzelne Bewertungskriterien in kar-

dinal aggregierte Gesamturteile.  

Cost-Effectiveness-Analysen zeichnen sich zwar dadurch aus, dass sie sowohl Kosten- als auch 

Nutzenaspekte („Effectiveness“) berücksichtigen. Sie finden jedoch in der betrieblichen Praxis 

kaum Berücksichtigung, weil sie primär auf volkswirtschaftliche Kosten- und Nutzenerwägungen 

zugeschnitten sind und daher für betriebliche Praktiker weitgehend „unverständlich“ wirken.  

Aus den vorgenannten Gründen besteht ein signifikanter Mangel an einem Konzept für Erweiterte 

Wirtschaftlichkeitsanalysen, die drei Anforderungen erfüllen: 

 Sie müssen erstens neben Kosten- auch Nutzenaspekten umfassen, und zwar in möglichst 

zahlreichen Nutzendimensionen (Desiderat der Ganzheitlichkeit). Dies betrifft z. B. die 

Umweltverträglichkeit von Gütertransporten, den Reputationsgewinn eines Logistik-

dienstleisters aufgrund seiner Orientierung an Maximen der „Green Logistics“ mit entspre-

chenden Auftragsakquisitions- und Mehrerlöspotenzialen sowie die Kompatibilität mit ho-

heitlich vorgegebenen Restriktionen, wie etwa emissionsbedingten Fahrverboten in Innen-

stadtbereichen für Lkw mit Dieselantrieb. 

 Zweitens müssen die Erweiterten Wirtschaftlichkeitsanalysen an die Bedürfnisse der be-

trieblichen Praxis hinsichtlich Begrifflichkeiten sowie Kostenarten und Nutzendimensio-

nen angepasst sein, um hinreichende Akzeptanz finden zu können (Desiderat der Praktika-

bilität aus Unternehmenssicht).  

 Drittens ist es erforderlich, dass die Erweiterten Wirtschaftlichkeitsanalysen an die spezi-

ellen Kontextbedingungen des Einsatzes von Elektro-Lkw für die regionalen Gütervertei-

lerverkehre im Vor- und Nachlauf des Kombinierten Verkehrs angepasst sind (Desiderat 

der Spezifität für „E-Logistics“). 
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Für die Handlungsalternativen von Investitionen in einen betrieblichen Fuhrpark wird das Bewer-

tungsverfahren PROMETHEE1  eingesetzt. Das Bewertungsverfahren ist aufgrund der verschie-

denen für ein Unternehmen relevanten Ziele ein multikriterielles Bewertungsverfahren, das in ei-

nem Beurteilungsprozess gleichzeitig mehrere Kriterien berücksichtigt. Multikriterielle Entschei-

dungen beziehen sich auf Beurteilungsprozesse,2 die mehrere Ziele verfolgen. Die Ziele stehen oft 

in einem Konfliktverhältnis. Gewöhnlich werden die Kriterien auf unterschiedlichen Skalenni-

veaus gemessen, somit besteht die Gefahr, dass eine „Unvergleichbarkeit“ zwischen den Hand-

lungsalternativen besteht.3 Um die Handlungsalternativen bewerten zu können, werden im Ent-

scheidungsfeld Kriterien für die Handlungsalternativen herangezogen. Die Kriterien werden in der 

Literatur auch als Attribute oder Merkmale bezeichnet.4 Die Kriterien des Entscheidungsträgers 

werden repräsentiert durch ökonomische, ökologische sowie gesellschaftliche Ziele, die in der ers-

ten Hierarchieebene auch Oberziele genannt werden und zusammen eine Zielgruppe darstellen. 

Ziel ist es, mithilfe von Herkunftsnachweisen zu untersuchen, welche ökonomische Validität der 

Verwendung von zertifiziertem Ökostrom für den Betrieb von Elektro-Lkws zukommt. Weiterhin 

wird erläutert, was unter der Bezeichnung „Ökostrom“ zu verstehen ist. Es stellt sich dabei die 

Frage: Bedeutet es, Ökostrom zu beziehen, auch gleichzeitig, dass der bezogene Strom aus Erneu-

erbaren Energien erzeugt wurde? Um diese Frage zu klären, wird das Herkunftsnachweissystem 

                                                 
1) Es existieren in der einschlägigen Fachliteratur zu Erweiterten Wirtschaftlichkeitsanalysen insbesondere drei 

Gruppen von Bewertungsverfahren, die auch die Berücksichtigung verschiedener Nutzendimensionen erlauben: 

a) klassische Bewertungsverfahren, wie z. B. AHP (Analytic Hierarchy Process) und ANP (Analytic Network 

Process); b) effizienzorientierte Bewertungsverfahren, wie z. B. OCRA (Operational Competitiveness Rating) 

und TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarityto Ideal Solution); c) entscheidungstechnologische 

Bewertungsverfahren, wie z. B. ELECTRE (Elimination Et ChoixTraduisant la Realité) und PROMETHEE (Pre-

ference Ranking Organisation Method for Enrichment Evaluation). Ein Überblick sowie detaillierte Beschrei-

bungen der genannten Bewertungsverfahren und die Auswahl der geeigneten Bewertungsverfahren für das For-

schungsprojekt ELOKOV werden in dem ELOKOV-Projektbericht Nr. 1 ausführlich erörtert. Vgl. CINIBULAK 

(2013), S. 12 ff. 

2) Zur Handlungsauswahl im Rahmen von multikriteriellen Entscheidungsprozessen werden in der Regel zwei 

Gruppen von Bewertungsverfahren differenziert: Die einen Bewertungsverfahren beziehen sich auf Entschei-

dungsprozesse, bei denen mehrere, aber endlich viele diskrete Handlungsalternativen zur Auswahl stehen, meh-

rere Ziele zur Bewertung der Handlungsalternativen berücksichtigt werden müssen und sich keine der Hand-

lungsalternativen als eine dominante Handlungsalternative erweist. In diesem Fall wird von Bewertungsverfah-

ren für Multi-Attributentscheidungen – auf Englisch „Multi Attribute Decision Making (MADM)“ – gesprochen. 

Vgl. KÖNIG/ROMMELFANGER/OHSE (2003), S. 158; ZIMMERMANN/GUTSCHE (1991), S. 260. Die anderen Be-

wertungsverfahren erstrecken sich auf Entscheidungprozesse, bei denen nicht endlich viele diskrete Handlungs-

alternativen bekannt sind, sondern die innerhalb eines kontinuierlichen Handlungsraumes liegen und durch situ-

ationsspezifische Nebenbedingungen definiert werden. In diesem Fall liegen Bewertungsverfahren für Multi-

Objektentscheidungen – auf Englisch „Multi Object Decision Making (MODM)“ – vor. Vgl. GÖTZE (2008), S. 

173; KÖNIG/ROMMELFANGER/OHSE (2003), S. 158; ZIMMERMANN/GUTSCHE (1991), S. 260.   

3) Vgl. ZIMMERMANN/GUTSCHE (1991), S. 21 f. 

4) Vgl. SCHNEEWEIß (1991), S. 19. 
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(HKN-System) näher betrachtet. Durch dieses System werden Herkunftsnachweise ausgegeben, 

die die Herkunft von Strom aus Erneuerbaren Energien garantieren und zertifizieren.5 Zudem wer-

den in diesem Projektbericht die Vorgängersysteme des aktuellen HKN-Systems vorgestellt, um 

die Grundlage des HKN-Systems, wie wir es heute kennen zu verstehen. Weiterhin werden die 

rechtlichen Grundlagen erläutert und Vor- und Nachteile des Systems dargestellt. Zusätzlich wird 

die Thematik der Ökostromlabel erörtert, da diese als Ergänzung der Herkunftsnachweise gelten.6 

Abschließend wird anhand von ausgewählten Unternehmen überprüft, inwieweit deren Aussage 

„Umwelt und Klima durch den Einsatz von Elektro-Lkw zu schützen“ zutrifft. Dazu wird der ver-

wendete Ökostrom zum Wiederaufladen der Batterien der Elektro-Lkw näher betrachtet. 

 

                                                 
5) Vgl. UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 1 und 3; EDNA (2013), S. 3. 

6) Vgl. UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 7 f. 
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2 Umwelt- und Klimaschutz versus Ökostrom 

Spätestens seit der Klimarahmenkonvention 1992 in Rio de Janeiro und dem daraus resultierenden 

Kyoto-Protokoll von 1997 rücken Umwelt- und Klimaschutz immer mehr in den Fokus.7 Durch 

die Unterzeichnung des Protokolls verpflichteten sich die Vertragsstaaten dazu Umwelt und Klima 

zu schützen, indem sie 6 Treibhausgase, welche zu einem Großteil für die Erderwärmung verant-

wortlich sind, reduzieren.8 

Immer mehr Menschen entwickelten in den letzten Jahren fernab von politischen Vorgaben ein 

„grüneres Bewusstsein“.9 So hat sich bspw. die Anzahl der Menschen in Deutschland, die 

Ökostrom beziehen, von 2010 bis 2013 fast verdoppelt.10 Gerade die Verwendung von Ökostrom 

ist in Bezug zum Umwelt- und Klimaschutz sowie den Reduktionszielen11 von Vorteil, da der 

Strom i. d. R. aus Erneuerbaren Energien erzeugt wird, welche im Gegensatz zu den fossilen Ener-

gieträgern wie Braun- und Steinkohle kein Kohlendioxid (CO2) emittieren12.13 Die Reduktion von 

CO2 steht beim Umwelt- und Klimaschutz oft im Vordergrund, da der CO2-Anteil an den gesamten 

Treibhausgas-Emissionen 87,5 % ausmacht.14 

In Hinblick auf den Umwelt- und Klimaschutz fangen nicht nur die privaten Haushalte an umzu-

denken. Immer mehr Unternehmen werben damit „grün“ zu sein, weil sie CO2-Emissionen ein-

sparen und dadurch Umwelt und Klima schützen.15 In diesem Projektbericht werden verschiedene 

Unternehmen betrachtet, die damit werben Umwelt und Klima zu schützen, indem sie Elektro-

Lkw16 einsetzen. Die Elektro-Lkw sollen im Gegensatz zu herkömmlichen Lkw umweltfreundli-

cher sein, weil sie mit (Öko-)Strom anstatt Diesel oder Benzin angetrieben werden und dadurch 

                                                 

7) Vgl. UMWELTBUNDESAMT (a) (2013), o. S.; UMWELTBUNDESAMT (b) (2013), o. S.; GEITMANN (2010), S. 42. 

8)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (a) (2013), o. S.; UMWELTBUNDESAMT (b) (2013), o. S.; GEITMANN (2010), S. 42.  

9) Damit ist gemeint, dass diese Menschen sich für den Umwelt- und Klimaschutz einsetzen und einen eigenen 

Beitrag dazu leisten, indem sie z. B. Ökostrom anstatt Strom aus fossilen Energieträgern beziehen. 

10)  Vgl. STATISTA (a) (2014) o. S.  

11)  Damit sind die Reduktionsziele des Kyoto-Protokolls für die 6 Treibhausgase gemeint. Weitere Erläuterungen 

sind in Kap. 3 zu finden. 

12) „Emissionen sind Einflüsse auf die Umwelt, egal ob negativer oder positiver Natur. Dabei kann es sich um 

stoffliche Emissionen handeln […], es können aber auch Geräuschemissionen (z. B. Lärm) sein“. GEITMANN 

(2010), S. 38. 

13) Vgl. BEE (o. J.), o. S. 

14) Vgl. UMWELTBUNDESAMT (e) (2014), o. S. 

15) Als Beispiele sind das „GoGreen“-Umweltschutzprogramm von DHL oder auch die „We Do“-Umweltaktion 

von Hermes zu nennen. Vgl. DHL (a) (o. J.), o. S.; HERMES (a) (o. J.), o. S. 

16) Eine Definition zu „Elektro-Lkw“ ist in Kap. 7 zu finden. 
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kein CO2 emittieren.17 Dass Elektro-Lkw kein CO2 emittieren, weil sie Strom als Antrieb verwen-

den, ist zunächst auch richtig.18 Diese Aussage trifft jedoch nur zu, wenn die Batterien dieser Lkw 

auch mit Strom aus Erneuerbaren Energien geladen werden und nicht mit Strom, der aus fossilen 

Energieträgern gewonnen wurde.19 Wäre Letzteres der Fall, würde bei der Stromerzeugung CO2 

entstehen, wodurch sich der positive Effekt, der durch den Einsatz von Strom als Antrieb bei 

Elektro-Lkw entsteht, wieder aufheben würde.20 

                                                 
17)  Vgl. TEDI (b) (o. J.), o. S.; HERMES (c) (o. J.), o. S.; DHL (d) (2010), o. S.; MEYER & MEYER (2011), o. S. 

18)  Eine ausführlichere Erklärung ist in Kap. 7 zu finden. 

19)  Vgl. RUSCHMEYER (2007), S. 5; YAY (2012), S. 26 f.; HANDELSBLATT (2012), o. S.; ENGEL (2007), S. 52; 

MIETZEL (2011), S. 95 f.; DVR (o. J.), o. S. 

20)  Vgl. RUSCHMEYER (2007), S. 5; YAY (2012), S. 26 f.; HANDELSBLATT (2012), o. S.; ENGEL (2007), S. 52; 

MIETZEL (2011), S. 95 f.; DVR (o. J.), o. S.  
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3  Grundlegende Informationen zum Strommix sowie den Um-

welt- und Klimaschutzzielen 

Die jeweiligen Anteile der verschiedenen Energieträger, die zur Stromerzeugung eingesetzt wer-

den, stellen den Strommix dar.21 Die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e. V. hat den Strommix 

von Deutschland für das Jahr 2013 ermittelt und Mitte 2014 veröffentlicht (s. Abbildung 1). 

 

 

Abbildung 1: Strommix Deutschland22  

  

                                                 
21)  Vgl. YAY (2012), S. 143. 

22)  In Anlehnung an: AG ENERGIEBILANZEN (2014), o. S. 
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Insgesamt wurden 2013 in Deutschland rund 631 Mrd. Kilowattstunden (kWh23) Strom24 aus Ener-

gieträgern wie Uran (Atom/-Kernenergie), fossilen25 Energieträgern wie Kohle, Mineralöl und Gas 

oder aus Erneuerbaren Energien26, wie z. B. Wind- oder Sonnenenergie, erzeugt.27 Wie in Abbil-

dung 1 zu sehen ist, wurde aus den fossilen Energieträgern (Erdgas, Steinkohle, Braunkohle, Mi-

neralöl) 2013 mit insg. 56,5 % der meiste Strom gewonnen. Der Anteil der Erneuerbaren Energien 

betrug insg. 24,1 %, wodurch die Erneuerbaren Energien derzeit bei der Stromgewinnung an zwei-

ter Stelle stehen. Die Kernenergie28 trug 2013 zu 15,4 % zur Stromerzeugung bei und steht dem-

nach hinter den fossilen Energieträgern und den Erneuerbaren Energien an dritter Stelle. 

Betrachtet man in Abbildung 2 den Anteil der Erneuerbaren Energien in Deutschland bei der 

Stromerzeugung im Zeitverlauf von 1990 bis 2013, so ist fast durchgehend ein Wachstum erkenn-

bar.  

                                                 
23)  Eine kWh ist eine Maßeinheit für elektrische Arbeit. Eine Megawattstunde (MWh) entspricht 1000 kWh. Vgl. 

QUASCHNING (2010), S. 14, 326.  

24)  Strom wird dabei durch einen Umwandlungsprozess erzeugt. Vgl. STRÖBELE et al. (2012), S. 6 und 10 f., 243-

246. 

25)  „Fossile Energieträger sind konzentrierte Energieträger, die in sehr langen Zeiträumen aus tierischen oder pflanz-

lichen Überresten entstanden sind“. QUASCHNING (2010), S. 16. 

26)  Unter Erneuerbaren Energien versteht man Energieträger, die sich im Laufe der Zeit wieder selbst regenerieren, 

quasi unerschöpflich sind. Vgl. QUASCHNING (2010), S. 16; EEG (2012), § 3 Nr. 3 EEG; EEG (2014), § 5 Nr. 

14 EEG. 

27)  Vgl. AG ENERGIEBILANZEN (2014), O. S. Ein 2-Personenhaushalt hat einen durchschnittlichen Stromverbrauch 

von 2090 kWh im Jahr. Vgl. DIE WELT (o. J.), o. S. 

28)  Noch 2009 lag der Anteil der Kernenergie bei 23 %. Vgl. SCHIFFER (2010), S. 257. Dieser Rückgang ist einerseits 

auf das „Ausstiegsgesetz“ der Bundesregierung von 2002 zurückzuführen, welches die Laufzeit der sich noch in 

Betrieb befindenden Kernkraftwerke in Deutschland begrenzt, und andererseits auf die Reaktorkatastrophe in 

Fukushima, welche sich 2011 ereignete und in Deutschland zu dem Beschluss führte, bestimmte Kernkraftwerke 

sofort vom Netz zu nehmen. Vgl. SCHRÖBELE et al. (2012), S. 187; BUNDESREGIERUNG (o. J.), o. S. 
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Abbildung 2: Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung29 

Trotzdem strebt die Bundesregierung für die Zukunft einen noch größeren Beitrag der Erneuerba-

ren Energien zur Stromerzeugung an. Bis 2025 soll der Anteil der Erneuerbaren Energien bis zu 

45 % betragen und 2035 bis zu 60 %.30 Beim ersten Welt-Klimagipfel der UN-Konferenz für Um-

welt und Entwicklung (UNCED) 1992 in Rio de Janeiro wurde der Grundstein für dieses Streben 

gelegt.31 Das Ergebnis war die Klimarahmenkonvention, bei der sich die Staaten32 verpflichteten, 

die globale Erwärmung zu verlangsamen, deren Folgen zu mildern und das Klima zu schützen.33 

Konkrete Maßnahmen, die umgesetzt werden sollten, wurden allerdings erst 1997 auf der UN-

Klimarahmenkonferenz im so genannten „Kyoto-Protokoll“ festgehalten, welches 2005 in Kraft 

trat.34 Die Vertragsstaaten verpflichteten sich im Kyoto-Protokoll, die 6 Treibhausgase35 im 

Durchschnitt um ca. 5,2 % im Vergleich zum Basisjahr 1990 bis zum Jahr 2012 zu reduzieren.36 

                                                 
29)  In Anlehnung an: STATISTA (b) (o. J.), o. S.; BMWI (a) (2014), S. 38 Abbildung 29. 
30)  Vgl. BUNDESREGIERUNG (o. J.), o. S.  

31) Vgl. GEITMANN (2010), S. 42 f.; UMWELTBUNDESAMT (a) (2013), o. S. 

32)  Insgesamt haben sich bis heute 195 Staaten verpflichtet, darunter auch Deutschland. Vgl. UMWELTBUNDESAMT 

(a) (2013), o. S. 

33)  Vgl. GEITMANN (2010), S. 42 f.; UMWELTBUNDESAMT (a) (2013), o. S. 

34)  Vgl. QUASCHNING (2010), S. 58. 

35)  Die 6 Treibhausgase sind: Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Halogenierte Fluorkoh-

lenwasserstoffe (H-FKW), Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) und Schwefelhexafluorid (SF6). Vgl. 

UMWELTBUNDESAMT (b) (2013), o. S. 

36)  Vgl. QUASCHNING (2010), S. 58; SCHIFFER (2010), S. 483, 612; GEITMANN (2010), S. 42 f. 



Cinibulak/Nießen: Überprüfung der Praktikabilität von zertifiziertem Ökostrom bei Elektro-Lkw Seite 11 

    

 

 

  

Die 6 Treibhausgase stehen dabei im Fokus, weil sie für den anthropogenen Treibhauseffekt ver-

antwortlich sind, dieser zur Erderwärmung führt und so Umwelt, Klima und Menschen zu Schaden 

kommen.37.Eines der wichtigsten Treibhausgase ist CO2, da es einen Anteil von 87,5 % an den 

gesamten Treibhausgas-Emissionen ausmacht.38 CO2 wird hauptsächlich durch Verbrennungsvor-

gänge in Motoren verursacht.39 Aus diesem Grund zählt der Verkehrssektor auch zu den Haupt-

CO2-Emittenten.40 Es ist daher von großer Bedeutung im Verkehrssektor CO2-Emissionen einzu-

sparen, indem z. B. im Bereich des Antriebes auf Elektromotoren und Strom aus Erneuerbaren 

Energien umgestiegen wird.41 Die EU-1542 verpflichteten sich in der ersten Verpflichtungsperiode 

von 2008 bis 2012 zu einer Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen um 8 %.43 Deutschland 

übernahm einen Anteil von 21 %.44 Um dieses Ziel zu erreichen, sollte u. a. der Ausbau45 der 

Erneuerbaren Energien weiter vorangetrieben werden.46 Durch den Ausbau der Erneuerbaren 

Energien sollen die fossilen Energien47 verdrängt werden, wodurch CO2-Emissionen reduziert und 

dementsprechend Umwelt und Klima geschützt werden.48 Die zweite Verpflichtungsperiode für 

den Zeitraum 2013 bis 2020 (Kyoto II) wurde 2012 verbindlich auf der Klimakonferenz in Katar 

beschlossen.49 Die EU-2750 haben sich hierbei für eine Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen 

                                                 
37)  Vgl. QUASCHNING (2010), S. 58; SCHIFFER (2010), S. 483, 612; GEITMANN (2010), S. 42 f. 

38)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (e) (2014), o. S. 

39)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (e) (2014), o. S. 

40)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (e) (2014), o. S.; UMWELTBUNDESAMT (f) (o. J.), o. S. In 2012 wurden durch den 

Verkehrssektor bspw. 153,9 Mio. t CO2-Emissionen verursacht; lediglich durch die Energiewirtschaft wurden 

mehr CO2-Emissionen verursacht. Vgl. UMWELTBUNDESAMT (g) (2014), o. S. 

41)  Vgl. BMUB (c) (2014), S. 6; YAY (2012), S. 26 f. Weitere Erläuterungen sind in Kap. 7 zu finden. 

42)  „Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Por-

tugal, Spain, Sweden, United Kingdom [gehören zu den EU-15]”. OECD(2005), o. S. 

43)  Vgl. GEITMANN (2010), S. 43. 

44)  Vgl. GEITMANN (2010), S. 43. Die Länder konnten dabei untereinander selbst entscheiden, wie viel jedes Land 

einsparen muss, damit insg. eine Reduzierung von 8 % erfolgen konnte. Dieses Verfahren ist auch unter dem 

Namen „Burden Sharing“ bekannt. Vgl. GROTH et al. (2011), S. 31. Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, hat Deutsch-

land sein Ziel von  21 % übertroffen. 

45)  Der Ausbau kann z. B. vorangetrieben werden, indem neue Anlagen zur Stromerzeugung gebaut werden. 

46)  Vgl. BMUB (a) (2014), o. S.  

47)  Durch den Einsatz von Erneuerbaren Energien als Energieträger sollen die Kraftwerke, in denen Strom z. B. aus 

fossilen Energieträgern erzeugt wird, verdrängt werden. 

48)  Vgl. AGENTUR FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN (2009), S. 1 f.; LABEL ONLINE (b) (o. J), o. S. Der Strom aus 

Erneuerbaren Energien wird vorrangig abgenommen (Kap. 4). Aus diesem Grund werden z. B. Kohlekraftwerke 

bei hoher erneuerbarer Energie-Einspeisung runtergefahren. Vgl. EEG (2012), §§ 2, 8 Abs. 1 EEG; SENSFUß 

(2013), S. 3 f. 

49)  Vgl. BMUB(b) (2013), o. S. 

50)  EU-27: Die weiteren zwölf Staaten sind Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowe-

nien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und Rumänien. Vgl. EUROPEAN COMMISSION (o. J.), o. S. 
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um 20 % im Vergleich zum Basisjahr 1990, eine Erhöhung der Energieeffizienz um 20 % und 

einen Anteil von 20 % der Erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch verpflichtet.51 

Warum gerade der Ausbau der Erneuerbaren Energien bei der Reduzierung der Treibhausgas-

Emissionen im Fokus steht, erklärt sich dadurch, dass fossile Energieträger einen hohen CO2-

Gehalt52 haben. Zum CO2-Ausstoß kommt es bspw. bei der Stromerzeugung53 und durch den Ver-

kehr.54 Durch den Einsatz von Erneuerbaren Energien und Strom beim Antrieb von Elektro-Lkw 

würde dieses Problem vermieden oder verringert55 werden, da durch Strom (oder den elektrischen 

Antrieb) und erneuerbare Energien kein CO2 emittiert wird.56  

                                                 
51)  Vgl. BMUB (b) (2013), o. S.; BMWI (b) (2014), o. S. 

52)  Der Ausstoß von Steinkohle beträgt ca. 0,3 kg CO2/kWh. Vgl. ERDMANN et al. (2008), S. 250. Der Ausstoß von 

Braunkohle beträgt ca. 0,4 kg CO2/kWh. Vgl. STRÖBELE et al. (2012), S. 162. Der Ausstoß von Erdgas beträgt 

ca. 0,2 kg CO2/kWh. Vgl. STRÖBELE et al. (2012), S. 162. 

53)  Bei der Stromerzeugung kommt es in Kraftwerken durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern zum CO2-

Ausstoß. 

54)  Vgl. GROTH et al. (2011), S. 15; UMWELTBUNDESAMT (f) (o. J.), o. S.; ENGEL (2007), S. 52 f.; HIRSCH et al. 

(2011), S, 44 f.; DUDENHÖFFER (2011), S. 103 f.; BMUB (c) (2014), S. 8; SCHRAMM et al. (2011), S. 10 f.; YAY 

(2012), S. 39. 

55)  Es wird von „verringert“ gesprochen, weil der Energieträger an sich zwar kein CO2 abgibt, jedoch beim Produk-

tionsprozess von Strom CO2-Emissionen freigesetzt werden können. Vgl. ENERGIEVISION (e) (o. J.),  

o. S. 

56)  Vgl. HANDELSBLATT (2012), o. S.; BMUB (c) (2014), S. 8; RUSCHMEYER (2007), S. 5; HIRSCH et al. (2011), S. 

44-45; DUDENHÖFFER (2011), S. 103 f.; SCHRAMM et al. (2011), S. 10 f.; YAY (2012), S. 39. Bei den fossilen 

Energieträgern besteht zudem das Problem der begrenzten Verfügbarkeit und das damit einhergehende Knapp-

heitsproblem stellte einen weiteren Grund für den Ausbau des Anteils der Erneuerbaren Energien dar. Vgl. 

QUASCHNING (2010), S. 33 f. In diesem Projektbericht wird jedoch, in Hinblick auf das Thema, vordergründig 

die CO2-Emissionsproblematik betrachtet. Ob und inwieweit die Herkunftsnachweise dazu beitragen, dass die 

CO2-Emissionen verringert werden und der Ausbau der Erneuerbaren Energien vorangetrieben wird, wird in 

Kap. 5 „Herkunftsnachweise“ (speziell im Unterkapitel 5.3) näher betrachtet. 



Cinibulak/Nießen: Überprüfung der Praktikabilität von zertifiziertem Ökostrom bei Elektro-Lkw Seite 13 

    

 

 

  

4 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 201257) 

4.1 Überblick über Erneuerbare-Energien-Gesetz 

Um die aktuellen und auch zukünftigen Probleme, die im Zusammenhang mit fossilen Energieträ-

gern stehen, zu beheben oder zumindest weitestgehend zu stoppen, müssen die Erneuerbaren Ener-

gien weiter gefördert und ausgebaut werden. Dazu wurden, wie oben erwähnt, diverse politische 

Maßnahmen ergriffen. Eine der wichtigsten nationalen Umsetzungen um die Reduktionsziele ein-

zuhalten und die Erneuerbaren Energien weiter auszubauen, war die Einführung des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr 2000.58 Das Gesetz regelt die vorrangige Abnahme und Vergü-

tung von Strom aus Erneuerbaren Energien.59 Die Netzbetreiber60 sind dabei grundsätzlich ver-

pflichtet, den produzierten Strom aus Erneuerbaren Energien abzunehmen und den Produzenten61 

eine sog. Einspeisevergütung zu zahlen.62 Die zu zahlende Einspeisevergütung richtet sich nach 

der jeweiligen Höhe der Herstellungskosten des Stroms aus Erneuerbaren Energien.63 Die Produ-

zenten erhalten so die Sicherheit, dass ihre entstandenen Kosten in jedem Fall gedeckt werden.64 

Die Netzbetreiber verkaufen anschließend den Strom an der Strombörse „EEX“65 an die Elektri-

zitätsversorgungsunternehmen66 (EVU), welche die Endkunden67 daraufhin mit Strom versor-

gen.68 Der Erlös, der durch den Verkauf des Stroms an der Börse erzielt wird, ist i. d. R. kleiner 

als die zu zahlende Einspeisevergütung; die Netzbetreiber können sich jedoch die Differenz von 

den EVU erstatten lassen.69 Die EVU können sich die von ihnen gezahlte Differenz an die Netz-

betreiber wiederum von den Endkunden wiederholen.70 Die Endkunden finden die Zahlung der 

                                                 
57)  Das EEG wurde 2014 novelliert. Dieser Projektbericht bezieht sich jedoch auf das EEG 2012, weil das Her-

kunftsnachweissystem von 2013 aufgrund des EEG 2012 entstanden ist. 

58)  Vgl. BMWI  (d) (o. J.), o. S. 

59)  Vgl. EEG (2012), §§ 2, 8 EEG. 

60)  Mit Netzbetreibern sind hier die Betreiber von Stromnetzen gemeint, die unabhängig von den Stromproduzenten 

agieren und den Strom über das Stromnetz weiter an die Elektrizitätsversorgungsunternehmen und Endkunden 

liefern. Vgl. EEG (2012), § 3 Nr. 8, 11 EEG; EEG (2014), § 5 Nr. 26, 27, 31 EEG. 

61)  Produzent: Betreiber der Anlagen, in denen Strom aus EE erzeugt wird. Vgl. EEG (2012), § 3 Nr. 2; EEG (2014), 

§ 5 Nr. 2. 

62)  Vgl. EEG (2012), § 8 Abs. 1, § 16 Abs. 1 EEG; BMWI (c) (o. J.), o. S.; ÖKO-INSTITUT (b) (o. J.), o. S. 

63)  Vgl. EEG (2012), § 8 Abs. 1, § 16 Abs. 1 EEG; BMWI (c) (o. J.), o. S.; ÖKO-INSTITUT (b) (o. J.), o. S. 

64)  Vgl. EEG (2012), § 8 Abs. 1, § 16 Abs. 1 EEG; BMWI (c) (o. J.), o. S.; ÖKO-INSTITUT (b) (o. J.), o. S. 

65)  EEX steht für European Energy Exchange. Vgl. EEX (2013), o. S. 

66)  Ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen liefert Strom an die Endkunden. Man kann sie auch als Stromanbieter 

bezeichnen. Beispiele sind: RWE, EWE, E.ON. Vgl. EEG (2012), § 3 Nr. 2 EEG; EEG (2014), § 5 Nr. 13 EEG. 

67)  Unter Endkunden sind in diesem Projektbericht Haushalte und Unternehmen zu verstehen. 

68)  Vgl. EEG (2012), § 8 Abs. 1, § 16 Abs. 1 EEG; BMWI (c) (o. J.), o. S.; ÖKO-INSTITUT (b) (o. J.), o. S. 

69)  Vgl. EEG (2012), § 8 Abs. 1, § 16 Abs. 1 EEG; BMWI (c) (o. J.), o. S.; ÖKO-INSTITUT (b) (o. J.), o. S. 

70) Vgl. EEG (2012), § 8 Abs. 1, § 16 Abs. 1 EEG; BMWI (c) (o. J.), o. S.; ÖKO-INSTITUT (b) (o. J.), o. S. 
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Differenz, ausgewiesen als EEG-Umlage, auf ihrer Stromrechnung wieder.71 Der Strommix, der 

von Endverbrauchern bezogen wird, besteht i. d. R. aus Erneuerbaren Energien (durch die feste 

Einspeisevergütung gefördert), fossilen Energieträgern und Kernenergie.72 Dieser allgemeine Mix 

wird als „Graustrom“ bezeichnet.73  

Die EEG-Novelle von 2012 steht u. a. für die Verbesserung der Markt-, Netz- und Systemintegra-

tion von Anlagen, die Strom aus Erneuerbaren Energien produzieren, um diese weiter auszu-

bauen.74 Produzenten sollen losgelöst von der festen Einspeisevergütung eine andere Art von För-

derung in Anspruch nehmen und den Strom direkt am (Strom-)Markt anbieten.75 Im Fokus der 

Novelle stehen dabei die Paragraphen 33a-33i aus dem EEG, bei denen es um die Direktvermark-

tung76 von Strom aus Erneuerbaren Energien geht.77 Der Produzent hat bei der Direktvermarktung 

die Möglichkeit zwischen der Marktprämie (§ 33g EEG), dem Grünstromprivileg (§ 39 EEG) oder 

der sonstigen Direktvermarktung zu wählen (§ 33b Nr. 3 EEG).78 

4.2 Sonstige Direktvermarktung § 33b Nr. 3 EEG (EEG 2012) 

Im Fall der sonstigen Direktvermarktung wird der produzierte Strom aus Erneuerbaren Energien 

weder durch die feste Einspeisevergütung vergütet, noch erhält der Produzent eine andere Art der 

Förderung.79 Die Produzenten könnten daher in diesem Fall ihren Strom direkt an Händler80 ver-

kaufen und müssen ihn nicht an die Netzbetreiber veräußern.81 Die sonstige Direktvermarktung 

bietet jedoch derzeit zunächst keinen ersichtlichen Anreiz für Produzenten. Gründe dafür, dass 

keine Förderung aus dem EEG in Anspruch genommen werden kann und die sonstige Direktver-

marktung in Frage kommt, sind bspw. die Überschreitung des Förderzeitraums (i. d. R. 20 Jahre) 

                                                 
71)  Vgl. EEG (2012), § 8 Abs. 1, § 16 Abs. 1 EEG; BMWI (c) (o. J.), o. S.; ÖKO-INSTITUT (b) (o. J.), o. S.  

72)  Es sei dabei auf Kap. 3 und den aktuellen Strommix verwiesen. 

73)  Vgl. ENWG (2005), § 42 Abs. 4, 5 EnWG; UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 17; WUSTLICH et al. (2011), S. 

387; ENERGIELEXIKON (o. J.), o. S 

74)  Vgl. WUSTLICH et al. (2011), S. 380. 

75)  Vgl. WUSTLICH et al. (2011), S. 380. 

76)  Die Möglichkeit der Direktvermarktung ist als Alternative zur festen Einspeisevergütung zu sehen. Vgl. 

WUSTLICH et al. (2011), S. 382. 

77)  Vgl. WUSTLICH et al. (2011), S. 380.  

78)  Vgl. EEG (2012), § 33b EEG. Im Folgenden wird die sonstige Direktvermarktung näher betrachtet. Das sog. 

„Grünstromprivileg“ (§ 39 EEG) und das Fördermodell „Marktprämie“ (§ 33g EEG) werden in diesem Projekt-

bericht nicht weiter erläutert, da diese nicht im Zusammenhang mit den Herkunftsnachweisen stehen, die sons-

tige Direktvermarktung allerdings schon. 

79)  Vgl. WUSTLICH et al. (2011), S. 383, 387. 

80)  In diesem Projektbericht versteht man unter „Händler“ Strom- und Zertifikatshändler. 

81)  Vgl. WUSTLICH et al. (2011), S. 382, 387. 
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für die jeweilige Anlage oder die Nichtförderfähigkeit von Anlagen, weil sie gewissen Anforde-

rungen (z. B. ökologische und technische Anforderungen) nicht entsprechen.82 Ein positiver As-

pekt der sonstigen Direktvermarktung ergibt sich für Produzenten jedoch dadurch, dass sie Her-

kunftsnachweise für ihren produzierten Strom erhalten und ihn dadurch als „Strom aus Erneuer-

baren Energien“ ausweisen können.83 

                                                 
82)  Vgl. WUSTLICH et al. (2011), S. 383, 393. 

83)  Vgl. WUSTLICH et al. (2011), S. 382, 387, 393. 
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5 Herkunftsnachweise 

5.1 Anfänge der Herkunftsnachweissysteme 

Bevor es das Herkunftsnachweis-System (HKN-System) von 2013 gab, existierten ab 2001 zwei 

verschiedene HKN-Systeme nebeneinander; zum einen das European Energy Certificate System 

(EECS) und zum anderen das Renewable Energy Certificate System (RECS).84 Das RECS wurde 

freiwillig von Unternehmen entwickelt, die in der Energiebranche tätig sind, und unterliegt keiner 

Gesetzgebung.85 Für die Unternehmen stand bei der Entwicklung im Vordergrund, dass künftig 

Strom aus Erneuerbaren Energien durch eine eindeutige Kennzeichnung besser identifiziert und 

gehandelt werden kann.86 Es sollte dadurch mehr Transparenz beim Handel mit Strom aus Erneu-

erbaren Energien zwischen den Ländern, in denen der Strom entweder produziert wurde oder die 

Zertifikate gekauft wurden, den Zertifikatshändlern und den EVU herrschen und zum Ausbau der 

Erneuerbaren Energien beitragen.87 Dadurch, dass der Handel leichter und transparenter ist, soll 

die Nachfrage nach Zertifikaten steigen, wodurch sich das Angebot verknappt (und der Preis der 

Herkunftsnachweise steigt).88 Durch die erhöhte Nachfrage muss es, so ist der Gedanke dahinter, 

wiederum mehr Zertifikate geben; um jedoch mehr Zertifikate anbieten zu können, müssen zu-

nächst neue erneuerbare-Energien-Anlagen (EE-Anlagen)89 gebaut werden.90 Das EECS wurde 

2001 auf Grundlage des RECS und aufgrund von festgelegten EU-Richtlinien entwickelt.91 

„EECS und RECS ermöglichen die Nachweisführung über die Herkunft und Produktion von Strom 

und den Handel mit entsprechenden Bestätigungen“92. Mit „Bestätigungen“ sind Herkunftsnach-

weise gemeint, die sich speziell auf Strom aus Erneuerbaren Energien beziehen und die Herkunft 

durch einen Nachweis garantieren sollen. Beim EECS werden die Herkunftsnachweise als „EECS-

                                                 
84)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 20 f.; SCHWIDDEN (2012), S. 113.  

85)  Vgl. GREENPEACE (2009), S. 23 f.; STIFTUNG WARENTEST (2008), o. S. 

86)  Vgl. GREENPEACE (2009), S. 23 f.; STIFTUNG WARENTEST (2008), o. S. 

87)  Vgl. GREENPEACE (2009), S. 23 f.; STIFTUNG WARENTEST (2008), o. S.  

88)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 38; UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 5; GREENPEACE (2009), S. 28; 

Telefonat mit dem Umweltbundesamt, Anhang 11, S. 71 (Antwort von Frau Mohrbach am 12.09.14). 

89)  Eine erneuerbare Energien-Anlage ist eine Anlage, in der Strom durch den Einsatz von Erneuerbaren Energien 

erzeugt wird. Vgl. EEG (2012), § 3 Nr. 1; EEG (2014), § 5 Nr. 1. 

90)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 38; UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 5; GREENPEACE (2009), S. 28; 

Telefonat mit dem Umweltbundesamt, Anhang 11, S. 71 (Antwort von Frau Mohrbach am 12.09.14).  

91)  Vgl. TIMPE (2007), S. 27; GREENPEACE (2009), S. 23. 

92)  SCHWIDDEN (2012), S. 113. 
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Zertifikate“93 bezeichnet und beim RECS als „RECS-Zertifikate“94. This „[e]nergy certificates can 

be defined as standardised, transferable instances of electricity attributes, which are issued to the 

generators of the related energy95“. 

5.1.1 Unterschied von Strom- und Zertifikatshandel 

In den Kapiteln 3 und 4 wurde über Strom bzw. den Handel mit Strom, dem physischen Produkt, 

geschrieben. In diesem Kapitel geht es um den Handel mit Stromzertifikaten96. Es wird beim Han-

del mit Zertifikaten nicht zwingend die physische Menge Strom mitgeliefert, die erzeugt wurde; 

es kann auch losgelöst vom Strom aus Erneuerbaren Energien nur das Zertifikat über dessen Her-

kunft(-sland) und Produktion(-standort) gehandelt werden.97 Aktuell werden solche Zertifikate für 

0,02-0,03 ct/kWh angeboten.98 Der Vorteil, der durch den Handel mit Zertifikaten entsteht, ist 

folgender: Durch den Kauf von Zertifikaten ist es für EVU möglich, ihren eingekauften Graustrom 

(in Höhe der eingekauften Zertifikate) als Ökostrom99 an die Endkunden zu verkaufen.100 Zur Ver-

deutlichung zwei Beispiele101: 

Im Beispiel 1 kauft ein deutsches EVU von einem deutschen Produzenten 1 MWh Graustrom und 

von einem ausländischen Produzenten bzw. dem deutschen (Zertifikats-)Händler einen Herkunfts-

nachweis über 1 MWh Strom aus Erneuerbaren Energien. Der ausländische Produzent speist den 

produzierten Strom ins ausländische Stromnetz ein; der Strom bleibt also physisch gesehen im 

Ausland. Durch den Kauf des Herkunftsnachweises kann das EVU die 1 MWh Graustrom dem 

Endkunden als Ökostrom verkaufen; geliefert wird jedoch Graustrom. 

                                                 
93)  In der Literatur werden die EECS-Zertifikate wie auch bei SCHWIDDEN als Guarantee of Origin (GoO) bezeich-

net. In diesem Projektbericht wird der Begriff „EECS-Zertifikate“ verwendet, weil dieser Begriff die Zertifikate 

deutlicher von den Herkunftsnachweisen, wie sie ab 2013 existieren, abgrenzt. 

94)  Vgl. SCHWIDDEN (2012), S. 113. 

95)  TIMPE (2007), S. 27.  

96)  Die Stromzertifikate werden als RECS- und EECS-Zertifikate bezeichnet und sind später auch als Herkunfts-

nachweise oder GoO bekannt (Kap. 5.2). 

97)  Vgl. GREENPEACE (2009), S. 25; UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 20; UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 3. 

98)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 5. Die Zertifikate kommen in dem Beispiel aus skandinavischen Län-

dern wie z. B. Norwegen. 

99)  Der Begriff „Ökostrom“ ist, wie in Kap. 5.3 noch näher erläutert wird, rechtlich nicht geschützt. Hier wird der 

Begriff noch mit Strom aus Erneuerbaren Energien gleichgesetzt.  

100)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 7, 84; GREENPEACE (2009), S. 25 f.; WUSTLICH et al. (2011), S. 393. 

101)  Es sind zudem auch andere Szenarien möglich. Bspw. könnte der Produzent aus dem Beispiel 1 auch aus 

Deutschland kommen. Zur Vereinfachung und Verdeutlichung werden nur diese zwei Beispiele aufgeführt. 
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Abbildung 3: Beispiel 1: Handel von HKN und Strom. 

Im zweiten Beispiel kauft das EVU von einem deutschen Produzenten 1 MWh Strom aus Erneu-

erbaren Energien. Dazu erhält das EVU den Herkunftsnachweis vom Produzenten als Nachweis. 

Das EVU verkauft den Strom als Ökostrom an den Endkunden. Der Endkunde erhält in diesem 

Fall auch den Strom aus Erneuerbaren Energien, für den er extra einen Ökostromtarif102 abge-

schlossen hat. 

 

Abbildung 4: Beispiel 2: Handel von HKN und Strom. 

  

                                                 
102)  Aktuell unterscheiden sich die Ökostromtarife wenig von den anderen Stromtarifen. Vgl. UMWELTBUNDESAMT 

(c) (2014), S. 5.  
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5.1.2 EECS 

5.1.2.1 Rechtliche Hintergründe 

Das EECS bezieht sich im Gegensatz zum RECS103 nur auf den europäischen Markt für Strom aus 

Erneuerbaren Energien und entstand aufgrund der europäischen Richtlinien 2001/77/EG und 

2003/54/EG.104 Die Richtline 2001/77/EG verpflichtete die Mitgliedsstaaten ab Ende Oktober 

2003 dazu, Herkunftsnachweise für Strom aus Erneuerbaren Energien auszustellen.105 Die Her-

kunftsnachweise werden als EECS-Zertifikate bezeichnet.106 Um die Herkunft transparent, objek-

tiv und diskriminierungsfrei zu garantieren, wurden bestimmte Kriterien aufgestellt, die eingehal-

ten werden müssen, damit ein solches Zertifikat ausgestellt wird.107 Ein EECS-Zertifikat muss 

gewisse Mindestinhalte, wie z. B. Angaben zu den Erneuerbaren Energien und zum Zeitpunkt der 

Erzeugung des Stroms, enthalten.108 Die festen Mindestinhalte waren nötig, um die EECS-

Zertifikate innerhalb der Mitgliedsstaaten handeln zu können.109 Es sollte damit nicht nur Trans-

parenz und Sicherheit zwischen den Ländern geschaffen werden, sondern auch innerhalb eines 

Landes für die Zertifikatshändler und die EVU, die die EECS-Zertifikate voneinander kaufen.110  

Die Ziele der EECS-Zertifikate sind zum einen durch Transparenz, Sicherheit und Einheitlichkeit, 

den Handel mit Erneuerbaren Energien zu fördern und dadurch auch die Kyoto-Reduktionsziele 

besser zu erreichen, und zum anderen, mehr Transparenz und Sicherheit für den Endkunden zu 

schaffen, indem Zertifikate die Herkunft und Produktion von Strom aus Erneuerbaren Energien 

belegen.111 In Bezug zur Sicherheit und Transparenz für den Endkunden wird gleichzeitig auf die 

                                                 
103)  Auf eine Ausführung zum RECS wird verzichtet. Da das EECS auf dem RECS beruht, ähneln sich die beiden 

Systeme zudem sehr in den Inhalten und Aufbau. Das EECS wird herausgestellt, weil das aktuelle System der 

Herkunftsnachweise (seit 2013) auf dem EECS beruht und die gleiche gesetzliche Grundlage hat. 

104)  Vgl. RECS INTERNATIONAL (o. J.), o. S.; UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 21; RL 2001/77/EG (2001), Art. 5 

Nr. 1-3; RL 2003/54/EG (2003) Art. 3 Abs. 6; EDNA (2013), S. 11. 

105)  Vgl. RL 2001/77/EG (2001), Art. 5 Nr. 1. 

106)  Vgl. Telefonat mit Frau Elke Mohrbach, Anhang 11, S. 71 (Telefonat mit dem Umweltbundesamt). Laut Frau 

Mohrbach existierten noch weitere Namen für die Zertifikate. Dieser Projektbericht beschäftigt sich nur mit den 

EECS-Zertifikaten, weil eine Betrachtung aller Zertifikate zu umfassend wäre. 

107)  Vgl. RL 2001/77/EG (2001), Art. 5 Nr. 1, 3. 

108)  Vgl. RL 2001/77/EG (2001), Art. 5 Nr. 1, 3.  

109)  Vgl. RL 2001/77/EG (2001), Art. 5 Abs. 4. 

110)  Vgl. SCHWIDDEN (2012), S. 112; GREENPEACE (2009), S. 24 f. 

111)  Vgl. RL 2001/77/EG (2001), Nr. 1, 10; RL 2009/28/EG (2009), Art. 2 Buchstabe j; UMWELTBUNDESAMT (c) 

(2014), S. 37, 38; UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 5; Telefonat mit dem Umweltbundesamt, Anhang 11, S. 

71 (Antwort von Frau Mohrbach am 12.09.14). 
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zweite oben genannte Richtlinie, RL 2003/54/EG verwiesen, welche u. a. Vorgaben zur Strom-

kennzeichnung enthält.112 Durch diese sollen die Endkunden darüber informiert werden, aus wel-

chen Energieträgern mit den jeweiligen Anteilen sich ihr bezogener Strom zusammensetzt.113 

5.1.2.2 System der EECS-Zertifikate 

„For each megawatt-hour of energy, EECS certifies the quality of its source and/or the method of 

its production”114. „EECS now integrates RECS certificates, […]“115 „[wodurch] langfristig das 

ältere RECS-System abgelöst werden soll“116. Damit Produzenten von Strom aus Erneuerbaren 

Energien ein EECS-Zertifikat erhalten, müssen deren Anlagen zunächst von einem unabhängigen 

Gutachter geprüft werden, um daraufhin bei einem der Issuing Bodies117 (IB) registriert zu wer-

den.118 Es muss sichergestellt sein, dass der Strom aus Erneuerbaren Energien stammt und nicht 

anderweitig gefördert wird.119 Die RECS-Zertifikate und die EECS-Zertifikate wurden in den je-

weiligen Ländern durch die IB vergeben, die zudem auch für die Verwaltung der Systeme zustän-

dig waren.120 In Deutschland war das bis Ende 2012 das Öko-Institut e. V.121 Auf internationaler 

Ebene hat sich die „Assoziation of Issuing Bodies“ (AIB) gebildet, welche ein Zusammenschluss 

der IB ist und für den internationalen Handel eine Art Plattform darstellt.122  

5.2 Herkunftsnachweise ab 2013 

Die Richtlinien, auf denen das EECS basiert, wurden novelliert und sind nun unter der Bezeich-

nung RL 2009/28/EG (vormals RL 2001/77/EG) und RL 2009/72/EG (vormals RL 2003/54/EG) 

bekannt. Die novellierten Richtlinien bildeten die Grundlage für die Einführung des HKN-Systems 

in Deutschland, wie es seit 2013 existiert.123  

  

                                                 
112) RL 2003/54/EG (2003), Art. 3 Abs. 6. 

113)  RL 2003/54/EG (2003), Art. 3 Abs. 6. Die Umsetzung in nationales Recht wird erst im Kap. 5.2 im Bezug zu 

den Herkunftsnachweisen ab 2013 dargestellt, da die damaligen Paragraphen in der Form nicht mehr existieren. 

114)  AIB (a) (o. J.), o. S. 

115)  TIMPE (2007), S. 27. 

116)  UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 21. 

117)  Jedes Land hat einen IB (zu Deutsch etwa: unabhängige Instanz), der für die Verwaltung und Ausgabe der Zer-

tifikate zuständig ist. In Deutschland ist der IB das Umweltbundesamt. Vgl. TIMPE (2007), S. 11, 12; 

UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 100. 

118)  Vgl. SCHWIDDEN (2012), S. 113, 123. 

119)  Vgl. SCHWIDDEN (2012), S. 113, 123.  

120)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 100; ÖKO-INSTITUT (a) (o. J.), o. S. 

121)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 100; ÖKO-INSTITUT (a) (o. J.), o. S. 

122)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 100; TIMPE (2007), S. 27. 

123)  Vgl. EDNA (2013), S. 11; HkNV (2011), o. S. 
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Durch den § 55 EEG wurde die RL 2009/28/EG (speziell Artikel 5) in nationales Recht umge-

setzt.124 Die RL 2009/72/EG wurde durch den § 42 EnWG in nationales Recht umgesetzt, wodurch 

die Stromkennzeichnung vorgeschrieben wurde.125 Die EVU sind verpflichtet, den Endkunden auf 

ihrer Rechnung auszuweisen, aus welchen Energieträgern und mit welchen Anteilen ihr bezogener 

Strom stammt.126 Der § 42 EnWG steht dementsprechend für den Verbraucherschutz. Zudem 

wurde 2011 die Herkunftsnachweisverordnung (HkNV) erlassen, in der die neuen Bestimmungen 

in Bezug zu den Herkunftsnachweisen festgelegt wurden.127 

Das HKN-System existiert seit 2013 als Teil des EECS in dieser Form nur in Deutschland.128 

Parallel existieren die Vorgängersysteme EECS und RECS zwar noch, die RECS- oder EECS-

Zertifikate sind in Deutschland jedoch nicht mehr zugelassen.129 Zugelassen sind nur noch Her-

kunftsnachweise, die auch als solche oder als Guarantee of Origin (GoO) bezeichnet werden.130 

„Der Herkunftsnachweis ist ein elektronisches Dokument […] [und] bescheinigt, wie und wo 

Strom aus Erneuerbaren Energien produziert wurde“131. Ein Herkunftsnachweis wird genau für 

1 MWh Strom ausgestellt, die aus Erneuerbaren Energien produziert wurde.132 Auf Grundlage der 

RL 2009/28/EG und des daraufhin entstandenen § 55 Abs. 3 EEG wurde festgelegt, dass das Um-

weltbundesamt (UBA) ab 2013 für Strom, der aus Erneuerbaren Energien erzeugt wurde, Her-

kunftsnachweise ausstellt, anerkennt, überträgt und entwertet. Zudem musste das UBA ein „Her-

kunftsnachweisregister“ (HKNR) einrichten.133 Im HKNR kann „jede natürliche oder juristische 

                                                 
124)  Vgl. EDNA (2013), S. 11. Im § 55 des EEG 2012 findet sich z. B. die zuständige Behörde, die für die Ausstellung 

der Herkunftsnachweise zuständig ist (Abs. 1, 4), und es wird weiterhin bestimmt, für welche Art von Strom 

Herkunftsnachweise ausgestellt werden (Abs. 1). Im EEG 2014 finden sich die Herkunftsnachweise im § 79. 

125) Vgl. EDNA (2013), S. 11; UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 6. 

126)  Vgl. ENWG (2005), § 42 EnWG. 

127)  Vgl. HKNV (2011), o. S. 

128)  Vgl. Telefonat mit Frau Mohrbach, Anhang 11, S. 71 („Telefonat mit dem Umweltbundesamt“); 

UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 21; ÖKO-INSTITUT (a) (o. J.), o. S. 

129) Vgl. Telefonat mit Frau Mohrbach, Anhang 11, S. 71 („Telefonat mit dem Umweltbundesamt“); 

UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 21; ÖKO-INSTITUT (a) (o. J.), o. S. 

130)  Vgl. Telefonat mit Frau Mohrbach, Anhang 11, S. 71 („Telefonat mit dem Umweltbundesamt“); 

UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 21; ÖKO-INSTITUT (a) (o. J.), o. S. Um in Deutschland anerkannt zu werden, 

müssen die EECS oder RECS den Kriterien des HKN-Systems entsprechen und bestimmte Mindestinhalte ent-

halten. Vgl. Telefonat mit Frau Mohrbach, Anhang 11, S. 71 („Telefonat mit dem Umweltbundesamt“). Ab jetzt 

sind mit der Bezeichnung „Herkunftsnachweise“ die vom UBA vergebenen Herkunftsnachweise oder GoO ge-

meint. 

131)  UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 1. 

132)  Vgl. HKNV (2011), § 3 Abs. 2 HkNV. 

133)  Vgl. HKNV (2011), § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 1, 2 HkNV. 
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Person und jede Personengesellschaft […] [auf Antrag] […] ein Konto im Herkunftsnachweisre-

gister [beantragen], in dem die Ausstellung, Inhaberschaft, Anerkennung, Übertragung, Verwen-

dung und Entwertung von Herkunftsnachweisen registriert werden“134. 

Oberstes Ziel des HKN-Systems ist es für die Verbraucher Transparenz und Sicherheit zu schaf-

fen.135 Es geht dementsprechend, wie es vorher beim RECS bzw. beim EECS der Fall war, nicht 

mehr primär um den einheitlichen Handel und die Sicherheit für die Händler, sondern um den 

Verbraucherschutz.136 Dies soll dadurch erreicht werden, dass ein Herkunftsnachweis zunächst 

den Zertifikatshändlern und den EVU garantiert, dass 1 MWh Strom aus Erneuerbaren Energien 

erzeugt und ins Stromnetz eingespeist wurde.137 Durch das Ausweisen des Stroms aus Erneuerba-

ren Energien als Ökostrom auf der Rechnung der Endkunden erhalten diese die Sicherheit von den 

EVU, dass der Strom aus Erneuerbaren Energien, für den sie bezahlt haben, auch erzeugt und in 

ein Stromnetz eingespeist wurde.138  

Weiterhin könnten die Herkunftsnachweise zusätzlich zum Ausbau der Erneuerbaren Energien 

beitragen.139 Dies ist möglich, weil sie den Handel transparenter und einfacher machen, wodurch 

eher Zertifikate nachgefragt werden, sich das Angebot der Zertifikate verknappt (der Preis steigt) 

und so der Ausbau der Erneuerbaren Energien durch den Bau von neuen Anlagen vorangetrieben 

wird.140 

Gem. der RL 2009/28/EG besteht auch bei den Herkunftsnachweisen die Möglichkeit, diese nati-

onal oder international zu handeln.141 Damit der internationale Transfer einheitlich ist, hat die AIB 

eine Schnittstelle entwickelt, über die dieser Transfer stattfinden kann.142 Diese Schnittstelle be-

zeichnet die AIB als AIB-Hub.143 Zudem können Herkunftsnachweise seit 2013 an der EEX ge-

handelt werden.144  

                                                 
134)  HKNV (2011), § 1 Abs. 2 HkNV. 

135)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 3. 

136) Vgl. UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 3, 6; RL 2009/28/EG (2009), Art. 2 Buchstabe j. 

137)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 3, 6; RL 2009/28/EG (2009), Art. 2 Buchstabe j. 

138)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 3, 6; RL 2009/28/EG (2009), Art. 2 Buchstabe j. 

139)  Vgl. GREENPEACE (2009), S. 28; UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 38; RL 2001/77/EG (2001), Nr. 1, 10; 

Telefonat mit dem Umweltbundesamt, Anhang 11, S. 71 (Antwort von Frau Mohrbach am 12.09.14). 

140)  Vgl. GREENPEACE (2009), S. 28; UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 38; RL 2001/77/EG (2001), Nr. 1, 10; 

Telefonat mit dem Umweltbundesamt, Anhang 11, S. 71 (Antwort von Frau Mohrbach am 12.09.14. An erster 

Stelle steht jedoch der Verbraucherschutz.  

141)  Vgl. RL 2009/28/EG (2009), Art. 1, 14 Nr. 9. 

142)  Vgl. EDNA (2013), S. 4 f.; AIB (b) (o. J), o. S. 

143)  Vgl. EDNA (2013), S. 4 f.; AIB (b) (o. J), o. S. 

144)  Vgl. EEX (2013), o. S. 
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Ein Herkunftsnachweis muss gem. § 2 HkNV die gleichen Mindestinhalte enthalten wie ein EECS-

Zertifikat. U. a. sind Informationen zum ausstellenden Staat, zu den eingesetzten Energien und 

zum Zeitpunkt der Erzeugung erforderlich.145 Die Angabe zum Zeitpunkt der Erzeugung ist von 

besonderer Bedeutung, da ein Herkunftsnachweis spätestens 12 Monate nach der Erzeugung des 

Stroms entwertet wird.146 Ein Beispiel hierfür ist in Abbildung 5 dargestellt. 

 

Abbildung 5: HKN-Lebenszyklus147  

In dem Beispiel wurde am 01.01.2014 1 MWh Strom aus Erneuerbaren Energien erzeugt. Darauf-

hin wurde beim UBA ein Antrag für einen Herkunftsnachweis gestellt. Das UBA hat am 

01.03.2014 einen Herkuftsnachweis für die erzeugte 1 MWh Strom ausgestellt. Ab diesem Zeit-

punkt gilt die 12-Monatsfrist. Der Herkufntsnachweis ist demnach bis zum 28.02.2015 gültig, 

wenn er nicht vorher durch Verwendung entwertet wird. Am 01.07.2014 wurde in dem Beispiel 

die 1 MWh Strom verwendet und der Herkunftsnachweis dadurch automatisch entwertet. Die au-

tomatische Entwertung nach 12 Monaten ist sehr wichtig, da so die Gefahr einer Doppelvermark-

tung vermieden wird.148 Dadurch, dass nur ein Herkunftsnachweis je MWh Strom durch das UBA 

vergeben wird und dieser automatisch bei Verwendung, spätestens jedoch nach 12 Monaten ent-

wertet wird, besteht keine Gefahr, dass der Strom an die EVU oder das Ausland doppelt verkauft 

                                                 
145)  Vgl. HkNV (2011), § 2 HkNV; SCHWIDDEN (2012), S. 114. 

146)  Vgl. HkNV (2011), § 3 Abs. 4 HkNV. 

147)  In Anlehnung an: EDNA (2013), S. 4. 

148)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 38; UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 2 f.; EEG (2012), § 56 EEG; 

RL 2009/28/EG (2009), Nr. 52. 
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wird.149 Ein Produzent könnte sonst an 1 MWh Strom aus Erneuerbaren Energien doppelt verdie-

nen, indem er mehrere Zertifikate dafür erhält und mehrfach verkauft.150 Zusätzlich wird durch 

das HKN-System vermieden, dass ein Produzent für 1 MWh Strom aus Erneuerbaren Energien 

einen Herkunftsnachweis beantragt und zusätzlich noch Förderung gem. des EEG in Form der 

festen Einspeisevergütung oder der Marktprämie erhält.151 Rechtlich stellt dies u. a. auch der in 

Kapitel 4.2 erläuterte § 33b Nr. 3 i. V. m. § 33e EEG sicher. In diesem geht es um den Ausschluss 

von zusätzlichen Vergütungen152 bei Inanspruchnahme der sonstigen Direktvermarktung. Auf-

grund des Systems der Herkunftsnachweise und dem damit verbundenen Ausschluss der Doppelt-

vermarktung heißt es vom UBA: „Herkunftsnachweise machen […] die Stromkennzeichnung – 

und somit auch das Stromangebot der Energieversorger – transparenter und glaubwürdiger“153.  

Wie schon in Kapitel 4.1 erläutert, dürfen Stromproduzenten ihren Strom nicht als Ökostrom be-

zeichnen, wenn sie eine Vergütung in Form der festen Einspeisevergütung oder der Marktprämie 

erhalten. Der Vorteil, der sich durch die sonstige Direktvermarktung und speziell durch die Aus-

gabe von Herkunftsnachweisen, die den Strom aus Erneuerbaren Energien zertifizieren, für Pro-

duzenten, Zertifikatshändler und EVU ergibt, ist, dass sie den durch die Herkunftsnachweise zer-

tifizierten Strom als „Ökostrom“ oder als „Strom aus Erneuerbaren Energien“ bezeichnen dür-

fen.154 Endkunden mit einem grünen Bewusstsein können so dazu animiert werden, den Ökostrom 

des EVU zu beziehen, weil sie so das Gefühl vermittelt bekommen, etwas Gutes für die Umwelt 

zu tun.155 

  

                                                 
149)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 29, 39; UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 2 f.; EEG (2012), § 56 EEG; 

RL 2009/28/EG (2009), Nr. 52; HKNV (2011), § 3 Abs. 3 HkNV. 

150)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 29, 39; UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 2 f.; EEG (2012), § 56 EEG; 

RL 2009/28/EG (2009), Nr. 52; HKNV (2011), § 3 Abs. 3 HkNV. 

151)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 29, 39; UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 2 f.; EEG (2012), § 33b Nr. 

3 i. V. m. § 33e EEG, § 56 EEG; RL 2009/28/EG (2009), Nr. 52. 

152)  Zusätzliche Vergütungen wären bspw. die Marktprämie oder die feste Einspeisevergütung. 

153)  UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 3. 

154)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 7, 84; UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 3; GREENPEACE (2009), S. 

25 f. 

155)  Vgl. GREENPEACE (2009), S. 27. 
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5.3 Problematik der Herkunftsnachweise 

Wie oben erwähnt, sollen Herkunftsnachweise primär für mehr Transparenz und Sicherheit sorgen 

und dadurch den Verbraucher schützen. Zudem sollen sie den Handel mit Strom aus Erneuerbaren 

Energien erleichtern, wodurch der Ausbau gefördert werden kann156, und zusätzlich verhindern, 

dass eine Doppelvermarktung stattfindet.157  

Die Problematik, mit der sich das HKN-System konfrontiert sieht, fängt bereits bei der Bezeich-

nung des Stroms an. Der Begriff „Ökostrom“ ist in Deutschland nicht eindeutig rechtlich defi-

niert.158 Für Endkunden entsteht hierdurch Intransparenz und Unsicherheit, weil diese nicht auf 

den ersten Blick nachvollziehen können, welchen Anforderungen der von ihnen bezogene 

Ökostrom entsprechen muss.159 Die Auffassung, was unter Ökostrom verstanden und an die End-

kunden verkauft wird, kann dabei von EVU zu EVU verschieden sein.160 So beinhaltet der 

Ökostromtarif vom EVU „X“, dass der Strom aus Erneuerbaren Energien stammt und in Deutsch-

land produziert wurde (Beispiel 2 im Kapitel 5.1.1). Beim EVU „Z“ wird hingegen Graustrom 

vom Netzbetreiber gekauft und zusätzlich ein Herkunftsnachweis vom Händler, wodurch der 

Graustrom, der aus Kohle- oder Atomstrom bestehen kann, als Ökostrom an die Endkunden ver-

kauft wird (Beispiel 1 im Kapitel 5.1.1). An diesem einfachen Beispiel lässt sich deutlich die Prob-

lematik der Intransparenz und Unsicherheit erkennen, denen Endkunden durch die Herkunftsnach-

weise und die EVU ausgesetzt werden können, indem mit Hilfe eines Herkunftsnachweis Graus-

trom zu Ökostrom umetikettiert wird. 

Es ergibt sich dadurch weiterhin das Problem, dass genau wie durch die RECS- und EECS-

Zertifikate auch durch die Herkunftsnachweise „Greenwashing“ nicht verhindert wird.161 „Der 

Begriff bezeichnet auf kritische Art und Weise PR-Methoden die darauf abzielen einem Unterneh-

men in der Öffentlichkeit ein umweltfreundliches und verantwortungsvolles Image zu verleihen; 

                                                 
156)  Heute wird durch den Handel mit HKN noch kein Ausbau der Erneuerbaren Energien erreicht. Das UBA sieht 

zukünftig jedoch Potenzial, wenn sich die Nachfrage nach Zertifikaten erhöht und dadurch das Angebot ver-

knappt wird. Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 38; UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 5; GREENPEACE 

(2009), S. 18 f., 28; Telefonat mit dem Umweltbundesamt, Anhang 11, S. 71 („Telefonat mit dem Umweltbun-

desamt“). 

157)  Vgl. GREENPEACE (2009), S 28; UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 38; UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 3, 

6; RL 2009/28/EG (2009), Nr. 37; EEG (2012), § 56 EEG; Telefonat mit dem Umweltbundesamt, Anhang 11, 

S. 71 („Antwort von Frau Mohrbach am 12.09.14“). 

158)  Vgl. BERG et al. (o. J.), S. 4. 

159)  Vgl. BERG et al. (o. J.), S. 4.  

160)  Vgl. BERG et al. (o. J.), S. 4. 

161)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 4. 
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[…]“162. Ein grünes Image erhalten die Unternehmen dadurch, dass sie vermeintlichen Ökostrom 

von den EVU beziehen und deswegen angeben, Umwelt und Klima zu schützen. Wie im obigen 

Bespiel zu sehen ist, ist Ökostrom jedoch nicht zwingend gleich Strom aus Erneuerbaren Energien; 

es können auch nur Herkunftsnachweise vom EVU gekauft worden sein, die den eigentlichen 

Graustrom „grün waschen“.163 Das ist problematisch, weil es nicht zwangsläufig zum Zubau von 

EE-Anlagen führt, was jedoch wichtig ist, wenn Umwelt und Klima geschützt werden sollen. 

Des Weiteren ist es wichtig, die Problematik des „Stromsees“ zu kennen, die in Abbildung 6 dar-

gestellt wird.  

 

 

Abbildung 6: Stromsee164  

Durch die Abbildung 6 ist deutlich zu erkennen, dass Strom, der aus Erneuerbaren Energien er-

zeugt wurde, unmöglich von Strom aus fossilen Energieträgern unterschieden werden kann. Der 

Grund hierfür ist, dass keine separaten (Strom-)Leitungen für Strom aus Erneuerbaren Energien 

existieren.165 Selbst wenn ein EVU eigenständig Strom aus Erneuerbaren Energien produziert und 

                                                 
162)  YAY (2012), S. 139. 

163)  Vgl. MÜLLER (o. J.), o. S.; UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 7, 84; GREENPEACE (2009), S. 25 f. 

164)  KASTNER (2004), S. 11. 

165) Vgl. UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 7; BUND DER ENERGIEVERBRAUCHER (2014), o. S. 
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an die Endkunden verkauft, vermischt sich dieser in den Stromnetzen mit Atom- oder Koh-

lestrom.166 Es kann also nicht167 garantiert werden, dass auch Strom aus Erneuerbaren Energien 

aus der Steckdose des Endkunden fließt.168 

Zudem stellen Herkunftsnachweise kein Qualitätssiegel dar.169 Sie werden immer für 1 MWh 

Strom aus Erneuerbaren Energien vergeben; unter welchen Umständen oder durch welche Anlage 

dieser produziert wurde, spielt dabei keine Rolle.170  

Herkunftsnachweise führen nicht zwingend zum Ausbau oder Neubau von Anlagen, da es für die 

Ausstellung eines Herkunftsnachweises keine Rolle spielt, wie alt diese sind.171 Sie würden ledig-

lich zum Ausbau führen, wenn sich die Nachfrage nach Herkunftsnachweisen erhöhen und das 

Angebot verknappen würde. Allerdings ist das aktuell noch nicht absehbar.172 Jedoch ist genau das 

problematisch, wenn die Bundesregierung den Ausbau der Erneuerbaren Energien vorantreiben 

will. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien ist dabei eine wichtige Maßnahme, um die fossilen 

Energien173 zu verdrängen, damit die CO2-Emissionen reduziert sowie die Umwelt- und Klima-

schutzziele eingehalten werden.174 Kaufen deutsche EVU lediglich Herkunftsnachweise aus Län-

dern, in denen es ein Überangebot an Erneuerbaren Energien gibt, wie z. B. in Norwegen, wo fast 

100 % des Stroms aus Wasserkraft gewonnen wird, so verbessert das nicht das Klima und führt 

auch nicht zum Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland.175 Der überschüssige Strom 

aus Norwegen würde sonst durch seine Nichtspeicherbarkeit einfach nicht genutzt werden.176 

                                                 
166) Vgl. UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 7; BUND DER ENERGIEVERBRAUCHER (2014), o. S. 

167)  Ausnahme: Ein Unternehmen bezieht den Strom von einer Fotovoltaikanlage, welche auf dem Dach des Unter-

nehmens angebracht ist. Eine separate Stromleitung muss den produzierten Strom der Fotovoltaikanlage zum 

Unternehmen leiten. 

168)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 7; BUND DER ENERGIEVERBRAUCHER (2014), o. S.  

169)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S 1, 5; SCHWIDDEN (2012), S. 123; HKNV (2011), § 3 Abs. 3 HkNV; 

VERBRAUCHERZENTRALE NORDRHEIN-WESTFALEN (2014), o. S. 

170)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S 1, 5; SCHWIDDEN (2012), S. 123; HKNV (2011), § 3 Abs. 3 HkNV; 

VERBRAUCHERZENTRALE NORDRHEIN-WESTFALEN (2014), o. S.  

171)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 38; UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 5; GREENPEACE (2009), S. 18 

f., 28; VERBRAUCHERZENTRALE NORDRHEIN-WESTFALEN (2014), o. S. 

172)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 38; UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 5; GREENPEACE (2009), S. 18 

f., 28; Telefonat mit dem Umweltbundesamt, Anhang 11, S. 71 („Antwort von Frau Mohrbach am 12.09.14“).  

173)  Die fossilen Energien bzw. die Kraftwerke, in denen diese zur Stromerzeugung eingesetzt werden, sollen ver-

drängt werden. 

174)  Vgl. AGENTUR FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN (2009), S. 2. 

175)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 154; BERG et al. (o. J.), S. 11. 

176)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 154; BERG et al. (o. J.), S. 11. 
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Weiterhin ist es problematisch, dass es derzeit ein Überangebot an Herkunftsnachweisen gibt.177 

Das HKN-System trägt momentan nicht zum Ausbau der Erneuerbaren Energien bei, da das An-

gebot an Herkunftsnachweisen und Strom aus Erneuerbaren Energien momentan noch größer ist 

als die Nachfrage.178 Es gibt dementsprechend keinen Anreiz neue Anlagen zu bauen. Dadurch ist 

derzeit kein positiver Effekt für Umwelt und Klima durch den Handel mit Herkunftsnachweisen 

erreichbar.179 

Herkunftsnachweise führen also nicht zwingend dazu, dass die Erneuerbaren Energien in Deutsch-

land ausgebaut werden und sich der CO2-Ausstoß verringert. Bei Unternehmen, die damit werben, 

dass sie „grün“ sind, weil sie Ökostrom beziehen und dadurch Umwelt und Klima geschützt wer-

den, sollte daher genauer hingeschaut werden. Es sollte überprüft werden, welchen Ökostromtarif 

sie beziehen, welche Kriterien dieser beinhaltet und ob dadurch ein Beitrag zum Umwelt- und 

Klimaschutz geleistet wird. Abhilfe für die Probleme der Herkunftsnachweise sollen so genannte 

„Ökostromlabel“ schaffen.  

                                                 
177)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 5. 

178)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 6 f., 37 f., 154; UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 5; Telefonat mit 

dem Umweltbundesamt, Anhang 11, S. 71 („Antwort von Frau Mohrbach vom 12.09.14“). 

179)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 6 f., 37 f., 154; UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 5; Telefonat mit 

dem Umweltbundesamt, Anhang 11, S. 71 („Antwort von Frau Mohrbach vom 12.09.14“).  
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6 Ökostromlabel 

Ein Ökostromlabel ist ein Gütesiegel, welches auf freiwilliger180 Basis von unabhängigen Organi-

sationen vergeben wird.181 Es soll die Qualität von Strom, der aus Erneuerbaren Energien gewon-

nen wurde und den Endkunden von verschiedenen Stromanbietern182 angeboten wird, zertifizie-

ren.183 Es wird dabei nur Strom zertifiziert, für den vorab ein Herkunftsnachweis ausgestellt wurde 

und der dementsprechend nicht durch das EEG gefördert wird.184 Der Hauptunterschied zu den 

Herkunftsnachweisen besteht darin, dass die Ökostromlabel zusätzlich einen positiven Effekt für 

die Umwelt garantieren, wenn Endkunden den zertifizierten Strom beziehen.185 Beispielsweise 

wird der Ausbau der Erneuerbaren Energien gefördert, um den Anteil der fossilen Energieträger 

und der Atomkraft bei der Stromerzeugung zu senken.186 Die Ökostromlabel sollen den Endkun-

den zudem durch mehr Transparenz und Klarheit die Entscheidung leichter machen, sich für einen 

Stromanbieter zu entscheiden.187  

In diesem Projektbericht werden folgende Organisationen, von denen Ökostromlabel vergeben 

werden, näher betrachtet werden: EnergieVision e. V., Grüner Strom Label e. V. und TÜV Nord.188 

Die verschiedenen Organisationen zertifizieren Ökostrom189 aufgrund von verschiedenen Krite-

rien.  

EnergieVision e. V. 

Der EnergieVision e. V. vergibt das Ökostromlabel „ok-power“.190 Träger des 

Vereins sind das Öko-Institut e. V. und die Verbraucherzentrale Nordrhein-West-

falen.191 Nach eigenen Angaben will der EnergieVision e. V. durch das 

                                                 
180)  Die Organisationen sind unabhängig von Gesetzen oder Richtlinien und wurden nicht aufgrund dieser gegründet. 

181)  Vgl. KASTNER (2004), S. 44. 

182)  Stromanbieter sind EVU. 

183)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 7. 

184)  Vgl. GRÜNER STROM LABEL (d) (o. J.), o. S.; UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 22 f.; TÜV NORD (b) (2014), 

S. 5; ENERGIEVISION (c) (2013), o. S.  

185)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 38; UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 7; LABEL ONLINE (b) (o. J.), o. 

S.; Telefonat mit dem Umweltbundesamt, Anhang 11, S. 71 („Antwort von Frau Mohrbacht“). 

186)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 38; UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 7; LABEL ONLINE (b) (o. J.), o. 

S.; Telefonat mit dem Umweltbundesamt, Anhang 11, S. 71 („Antwort von Frau Mohrbacht“).  

187)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 7 f. 

188)  Diese Organisationen stellen die bekanntesten Anbieter für Ökostromlabel dar. Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) 

(2014), S. 22. 

189)  Der angebotene Ökostrom von den EVU wird zertifiziert. 

190)  Vgl. ENERGIEVISION (a) (o. J.), o. S. 

191)  Vgl. ENERGIEVISION (a) (o. J.), o. S.  
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Ökostromlabel mehr Transparenz für den Verbraucher erreichen.192 Zudem soll sichergestellt wer-

den, dass durch das Beziehen des Ökostroms ein Nutzen für die Umwelt erreicht wird.193 Ein zu-

sätzlicher Umweltnutzen entsteht für EnergieVision e. V, wenn durch ein nachgefragtes Ökos-

tromprodukt der Ausbau der Erneuerbaren Energien vorangetrieben wird und dies unabhängig von 

öffentlichen Fördermaßnahmen geschieht.194 Grundsätzlich muss der vertraglich an den Endkun-

den gelieferte Strom dabei aus Erneuerbaren Energien stammen.195  

Bei der Zertifizierung werden drei verschiedene Modelle von Ökostrom-Produkten unterschieden, 

die im Folgenden kurz dargestellt werden196: 

1) Das Initiierungsmodell  

Ausschlaggebend beim Initiierungsmodell ist, dass der Stromanbieter den Ausbau der Erneuerba-

ren Energien vorantreiben (initiieren) muss.197 Dies kann finanziell durch den Bau von Anlagen, 

die Strom aus Erneuerbaren Energien produzieren, erfolgen oder durch die organisatorische Pla-

nung einer Anlage.198 Es soll dadurch ein stetiger Zubau von Anlagen bewirkt werden.199 

2) Das Händlermodell  

Beim Händlermodell steht das Anlagenalter im Fokus.200 Stromanbieter müssen zum einen nach-

weisen, dass der vertraglich gelieferte Strom an die Endkunden zu 100 % aus Erneuerbaren Ener-

gien stammt, und zum anderen, dass die Anlage, die den Strom produziert, bestimmten Anforde-

rungen entspricht.201 Der gelieferte Ökostrom muss bspw. mindestens zu einem Drittel aus einer 

Anlage kommen, die nicht älter als 6 Jahre ist.202 Ein weiteres Drittel Ökostrom muss aus einer 

Anlage kommen, die nicht älter sein darf als 12 Jahre.203 Dadurch, dass das Alter der Anlage nicht 

zu hoch sein darf, wird der stetige Neubau gefördert.  

                                                 
192)  Vgl. ENERGIEVISION (b) (2013), S. 2 Nr. 5. 

193)  Vgl. ENERGIEVISION (b) (2013), S. 2 Nr. 6. 

194)  Vgl. ENERGIEVISION (b) (2013), S. 2 Nr. 6. 

195)  Vgl. ENERGIEVISION (b) (2013), S. 2 Nr. 6. 

196)  Es erfolgt lediglich eine kurze Darstellung der einzelnen Modelle. 

197)  Vgl. ENERGIEVISION (b) (2013), S. 5. 

198) Vgl. ENERGIEVISION (b) (2013), S. 5. 

199)  Vgl. ENERGIEVISION (b) (2013), S. 5. Hierbei konnte nicht herausgefunden werden, wo die Anlagen genau ge-

baut werden (gem. der Quelle soll jedoch der Ausbau in Deutschland stattfinden), in welche Projekte investiert 

wird und wo genau die Anlagen stehen, in denen der Strom aus Erneuerbaren Energien erzeugt wird (diese 

Aussage gilt auch für das Händlermodell und das Fondsmodell). Vgl. E-Mailverkehr mit EnergieVision e. V., 

Anhang 8, S. 69. 

200)  Vgl. ENERGIEVISION (b) (2013), S. 3, 13 UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 24. 

201)  Vgl. ENERGIEVISION (b) (2013), S. 3, 13 UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 24. 

202)  Vgl. ENERGIEVISION (b) (2013), S. 3, 13 UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 24. 

203)  Vgl. ENERGIEVISION (b) (2013), S. 3, 13 UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 24. 
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3) Das Fondsmodell  

Beim Fondsmodell steht der Endkunde im Fokus. Dieser zahlt für den bezogenen Strom aus Er-

neuerbaren Energien einen Aufschlag.204 Der Aufschlag wird wiederum in den Neubau von Anla-

gen für Strom aus Erneuerbaren Energien investiert.205 

Grüner Strom Label e. V. 

Träger des Grüner Strom Label e. V. sind sieben gemeinnützige Ver-

eine, die das Gütesiegel „Grüner Strom“ vergeben.206 Auch bei Grü-

ner Strom Label e. V. soll der Ausbau der Erneuerbaren Energien vo-

rangetrieben werden und die Transparenz für den Endkunden verbes-

sert werden. 207 Grüner Strom Label e. V. garantiert, dass „ein fester 

Betrag208 je Kilowattstunde in den Ausbau von Erneuerbaren Energien investiert wird […]“209. 

Dabei kommt das meiste Geld den Anlagen zugute, die bereits durch das EEG gefördert werden, 

aber nicht wirtschaftlich sind.210 Gem. den Angaben von Frau Fehr211 fließen die Förderbeträge 

fast ausschließlich in Projekte212 in Deutschland. Ein kleiner Teil wird jedoch auch in Projekte im 

Ausland investiert, wie z. B. Gambia oder Brasilien. Laut Frau Fehr kann das durch Ökostromlabel 

zertifizierte EVU eigenständig entscheiden, in welches Projekt investiert werden soll. Das Güte-

siegel unterteilt sich in die zwei Varianten: „Grüner Strom Label Gold“ (GSL-Gold) und „Grüner 

Strom Label Silber“ (GSL-Silber). 

Das GSL-Gold wird verliehen, wenn der Stromanbieter ausschließlich in die Förderung von An-

lagen für erneuerbare Energien investiert und der Strom zu 100 % aus Erneuerbaren Energien 

gewonnen wird.213 

                                                 
204)  Vgl. ENERGIEVISION e. V. (b) (2013), S. 3 f. 

205)  Vgl. ENERGIEVISION e. V. (b) (2013), S. 3 f.  

206)  Zu den sieben Vereinen gehören: der „Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND), EUROSOLAR 

- Europäische Vereinigung für EE, [der] Naturschutzbund Deutschland (NABU), Deutscher Naturschutzring 

(DNR), Die VERBRAUCHER INITIATIVE, IPPNW – Deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die Ver-

hütung des Atomkriegs/Ärzte in sozialer Verantwortung, NaturwissenschaftlerInnen-Initiative - Verantwortung 

für Frieden und Zukunftsfähigkeit“. Vgl. GRÜNER STROM LABEL (a) (o. J.), o. S. 

207)  Vgl. GRÜNER STROM LABEL (c) (2012), S. 1, Nr. 1. 

208)  Der Betrag variiert von 0,2 ct/kWh bis 1 ct/kWh. Es kommt dabei auf die abgenommene Menge Strom an. Je 

mehr abgenommen wird, desto kleiner ist der Betrag. Vgl. GRÜNER STROM LABEL (c) (2012), S. 3, Nr. 3.1.2. 

209)  GRÜNER STROM LABEL (c) (2012), S. 1, Nr. 1.1. 

210)  Vgl. GRÜNER STROM LABEL (c) (2012), S. 1, Nr. 1.2. 

211)  Vgl. Telefonat mit Frau Fehr, Anhang 13, S. 74 (Telefonat mit den Elektrizitätswerken Schönau). Alle weiteren 

Angaben dieses Absatzes aufgrund der Aussagen von Frau Fehr. 

212)  Damit sind Projekte gemeint, durch die der Neubau von Anlagen erfolgt. 

213)  Vgl. GRÜNER STROM LABEL (c) (2012), S. 3, Nr. 3.1.3. 
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Beim GSL-Silber werden nochmals zwei Varianten unterschieden: 

 Variante eins beinhaltet die Voraussetzungen, dass der gelieferte Strom min. zu 50 % aus Er-

neuerbaren Energien und max. zu 50 % aus KWK214-Anlagen stammen muss. Die Förderung 

muss min. 50 % in erneuerbare Energien sowie max. zu 50 % in KWK-Anlagen fließen.215  

 Die Variante zwei setzt voraus, dass die Förderung ausschließlich in EE-Anlagen fließt. Der 

gelieferte Strom kann zu mehr als 50 % aus KWK-Anlagen stammen, ein Teil muss jedoch aus 

Erneuerbaren Energien stammen.216 

Der TÜV Nord 

Der TÜV Nord217 vergibt das Ökostromlabel „Geprüfter Ökostrom“. Der 

vorab durch die Herkunftsnachweise zertifizierte Strom muss zu 100 % aus 

Erneuerbaren Energien stammen.218 Des Weiteren darf ein Drittel des Stroms 

nicht aus einer Anlage stammen, die älter ist als 6 Jahre.219 Kann die zweite 

Voraussetzung nicht erfüllt werden, so kann der Stromanbieter einen festge-

legten Betrag220 in den Bau einer neuen Anlage investieren, die Strom aus 

Erneuerbaren Energien produziert.221 Wie auch bei den anderen Ökostromla-

beln stehen Transparenz und Glaubwürdigkeit für den Verbraucher im Vor-

dergrund sowie der Beitrag für die Umwelt, indem in den Ausbau der Erneu-

erbaren Energien investiert wird.222 

Abschließend kann aufgrund der obigen Ausführungen festgehalten werden, dass die Ökostrom-

label im Gegensatz zu den Herkunftsnachweisen zum Ausbau der Erneuerbaren Energien beitra-

gen und dadurch auch zur Reduzierung der CO2-Emissionen führen. Beides wird dadurch erreicht, 

                                                 
214)  KWK steht für Kraft-Wärme-Kopplung. „Kraft-Wärme-Kopplung ist die gleichzeitige Umwandlung von einge-

setzter Energie in elektrische Energie und in Nutzwärme in einer […] technischen Anlage“. KWK-G (2002), § 

3 Nr. 1. 

215)  Vgl. GRÜNER STROM LABEL (c) (2012), S. 3, Nr. 3.1.3. 

216)  Vgl. GRÜNER STROM LABEL (c) (2012), S. 3, Nr. 3.1.3. Eine quantitative Angabe, wie groß der Teil aus Erneu-

erbaren Energien sein muss, wurde vom Grüner Strom Label e. V. nicht festgelegt. 

217)  Der TÜV Süd zertifiziert ebenfalls, das Ökostromlabel wurde allerdings nicht von den befragten Unternehmen 

verwendet. Um herauszufinden, in welchen Ländern in den Bau von EE-Anlagen investiert wird, wurde eine E-

Mail an den TÜV Nord geschickt. Es kam jedoch keine Antwort. Vgl. E-Mailverkehr mit dem TÜV Nord, An-

hang 7, S. 68. 

218)  Vgl. TÜV NORD (b) (2014), S. 3, Nr. 1.1. 

219)  Vgl. TÜV NORD (b) (2014), S. 4, Nr. 1.3 a). 

220)  Der Betrag variiert zwischen 0,1 ct/kWh und 0,25 ct/kWh. Vgl. TÜV NORD (b) (2014), S. 4. 

221)  Vgl. TÜV NORD (b) (2014), S. 4, Nr. 3.1 b). Das Label wird jedes Jahr neu vergeben. Vgl. EWS (b) (o. J.),  

o. S. 

222)  Vgl. TÜV NORD (a) (o. J.), S. 1. 
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dass zum einen in den Neubau von Anlagen, die Strom aus Erneuerbaren Energien produzieren, 

investiert wird, wodurch die fossilen Energieträger und die Atomkraft bei der Stromerzeugung 

verdrängt werden, und zum anderen dadurch, dass es eine Altersobergrenze für EE-Anlagen gibt. 

Des Weiteren tragen die Ökostromlabel dazu bei, dass die Ökostromangebote der EVU transpa-

renter werden, da die einzuhaltenden Kriterien für die Zertifizierung offengelegt und der Strom 

aus Erneuerbaren Energien von unabhängigen Gutachtern zertifiziert wird.223  

Damit jedoch keine einseitige Betrachtung stattfindet, soll kurz stichpunktartig auf einige Nach-

teile der Ökostromlabel hingewiesen werden: 

 Auch bei Ökostrom, der durch Ökostromlabel zertifiziert ist, muss genau hingesehen werden. 

So wird bspw. beim GSL-Silber auch KWK-Strom zugelassen und nicht nur Strom aus Erneu-

erbaren Energien.224 Dieser Punkt ist kritisch zu sehen, weil bei der Erzeugung des Stroms auch 

fossile Energieträger eingesetzt werden, wodurch bei der Strom- und Wärmerzeugung CO2-

Emissionen freigesetzt werden.225 

 Als Endkunde kann man schlecht nachvollziehen, in welche Anlagen/Projekte der „gewisse 

Betrag“ von den EVU investiert wird.226 Die nötige Transparenz fehlt. 

 Zudem wird nicht nur der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland durch Projekte 

gefördert, sondern auch im Ausland. Prinzipiell ist der Ausbau überall auf der Welt wichtig, 

um die Anlagen, die Strom aus fossilen Energieträgern erzeugen, zu verdrängen. Sollen jedoch 

die Ausbauziele der Bundesregierung erreicht werden, so sollte, wie z. B. beim Grüner Strom 

Label, hauptsächlich in Projekte in Deutschland investiert werden. 

 EnergieVision e. V. und Grüner Strom Label zertifizieren mit ihren Ökostromlabeln bspw. das 

Produkt und nicht die Stromanbieter.227 Dadurch kann es dazu kommen, dass auch Strom von 

Stromanbietern zertifiziert wird, die neben Ökostrom auch Strom aus Atomkraft oder Kohle-

kraft verkaufen.228 Kunden könnten dadurch annehmen, dass alle Stromtarife des Stromanbie-

ters zertifiziert sind. Dies kann zu einer Intransparenz für Endkunden führen.229 

                                                 
223)  Vgl. BERG et al. (o. J.), S. 12. 

224) Vgl. BAFA (o. J.), o. S.; UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 32. 

225)  Vgl. BAFA (o. J.), o. S.; UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 32. 

226)  Vgl. BERG et al. (o. J.), S. 15. Auf den Homepages von TÜV Nord und EnergieVision e. V. wurden keine Hin-

weise auf die geförderten Projekte oder den Standort der geförderten Anlagen gefunden. 

227)  Vgl. LABEL ONLINE (b) (o. J.), o. S.; GRÜNER STROM LABEL (e) (o. J.), o. S. 

228)  Vgl. LABEL ONLINE (b) (o. J.), o. S.; GRÜNER STROM LABEL (e) (o. J.), o. S. 

229)  Vgl. LABEL ONLINE (b) (o. J.), o. S.; GRÜNER STROM LABEL (e) (o. J.), o. S. 
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 Beim Neubau von EE-Anlagen entstehen CO2-Emissionen in den verschiedenen Prozessen der 

Wertschöpfungskette, z. B. beim Transport von Bauteilen der Anlagen mit herkömmlichen 

Lkw.230 

                                                 
230)  Die CO2-Emissionen entstehen z. B. bei der Herstellung von Teilen für die Anlage (Verbrennungsprozess), beim 

Transport (CO2-Ausstoß der LKW) oder durch den benötigten Strom bei der Produktion. Vgl. ENERGIEVISION 

(e) (o. J.), o. S. 
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7 Verwendung von Ökostrom bei Elektro-Lkw 

In den vorherigen Kapiteln wurde erläutert, was unter dem vermeintlichen Klima- und Umwelt-

schoner „Ökostrom“ zu verstehen ist und wie dieser auf verschiedene Arten zertifiziert werden 

kann. In diesem Kapitel soll überprüft werden, ob Unternehmen, die Elektro-Lkw einsetzen, da-

rauf achten, aus welchen Energieträgern der Strom für die Wiederaufladung der Batterien gewon-

nen wird. Die Klimaschutz- und Ausbauziele der Bundesregierung können nur vorangetrieben 

werden, wenn die Produktion und der Ausbau von Erneuerbaren Energien auch in Deutschland 

erfolgt. Nur dann sollte von einem Beitrag für den Umwelt- und Klimaschutz in Deutschland ge-

sprochen werden.231  

Mit Hilfe eines Fragebogens232 wurden 6 Unternehmen233 hinsichtlich des von ihnen benutzten 

Stroms, der zum Aufladen der Batterien für die Elektro-Lkw verwendet wird, befragt. Im Folgen-

den werden die Unternehmen sowie die Ergebnisse der Befragung dargestellt. Zunächst erfolgt 

jedoch eine kurze Definition dazu, was allgemein und in diesem Projektbericht unter einem 

Elektro-Lkw verstanden wird. 

Elektro-Lkw haben im Gegensatz zu den herkömmlichen Verbrennungsmotoren, die bei Lkw für 

den Antrieb notwendig sind, einen elektrischen Motor.234 Dieser wird ausschließlich durch den 

Strom aus einer Batterie angetrieben und führt zur Bewegung des Elektro-Lkw.235 Der Strom kann 

aus fossilen Energieträgern, aus Kernkraft oder Erneuerbaren Energien gewonnen werden.236 

Dadurch, dass keine Verbrennung des Treibstoffs stattfindet, kommt es nicht zum Ausstoß von 

CO2-Emssionen.237 Dementsprechend kann man Elektro-Lkw grundsätzlich als umwelt- und kli-

mafreundlicher bezeichnen als Lkw, die mit einem Verbrennungsmotor angetrieben werden. In 

                                                 
231)  Vgl. AGENTUR FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN (2009), S. 2; BUNDESREGIERUNG (o. J.), o. S. 

232)  Der komplette Fragebogen ist in den Anhängen 1 und 2 auf S. 62 ersichtlich. Die Befragung musste aus Zeit-

gründen telefonisch durchgeführt werden, da die Unternehmen in ganz Deutschland ansässig sind.  

233)  Die Unternehmen wurden dabei willkürlich ausgewählt. Das Thema der Elektromobilität im Lkw-Bereich ist 

relativ neu, wodurch die Auswahl von Unternehmen begrenzt ist, die auf Elektro-Lkw umgestellt haben oder 

damit Werbung machen. Somit wurden Unternehmen untersucht, die damit Werbung machen, Umwelt- und 

Klima durch den Einsatz von Elektro-LKW zu schützen, durch Gelder der Bundesregierung („Nationale Platt-

form Elektromobilität“) gefördert werden oder Teil von Großprojekten (z. B. Projekt „Elmo“ vom Fraunhofer-

Institut) sind. 

234)  Vgl. HIRSCH et al. (2011), S. 44 f.; DUDENHÖFFER (2011), S. 103 f.; BMUB (c) (2014), S. 8. 

235)  Vgl. HIRSCH et al. (2011), S. 44 f.; DUDENHÖFFER (2011), S. 103 f.; BMUB (c) (2014), S. 8. 

236)  Vgl. YAY (2012), S. 39. 

237)  Vgl. SCHRAMM et al. (2011), S. 10 f.; YAY (2012), S. 39. Es ist anzumerken, dass zwar durch das Fahren mit 

dem Elektro-LKW kein CO2-Ausstoß stattfindet, aber bei der Stromerzeugung durch den Einsatz von fossilen 

Energieträgern durchaus CO2-Emissionen entstehen können. 
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diesem Projektbericht sind mit Elektro-Lkw ausschließlich Fahrzeuge gemeint, die rein elektrisch 

betrieben werden. 

TEDi238 

TEDi ist ein 1-Euro-Discounter, der neben Dekorationsartikeln z. B. auch Schreibwaren und Dro-

gerieartikel anbietet.239 Das Unternehmen existiert seit 2004 und eröffnete damals seine erste Fi-

liale in Dortmund.240 TEDi hat seit 2013 einen 12-t-Elektro-Lkw im Einsatz, der verschiedene 

Filialen in NRW beliefert.241 Er hat eine Reichweite von ca. 200 km und wird auf dem Betriebs-

gelände wieder aufgeladen.242 Das Unternehmen TEDi entschied sich dazu, einen Elektro-Lkw 

einzusetzen, um den Ausstoß von CO2-Emissionen zu reduzieren und damit Umwelt und Klima 

zu schützen.243 Seit 2010 bezieht das Unternehmen zertifizierten Ökostrom vom Unternehmen 

(EVU) „GrünHausEnergie“.244 Der Strom von GrünHausEnergie ist durch die Ökostromlabel „Ge-

prüfter Ökostrom“ vom TÜV Nord und „ok-power“ von EnergieVision e. V. zertifiziert.245 Grün-

HausEnergie wird von EnergieVision e. V. durch das Händlermodell zertifiziert.246 Der bezogene 

Strom von GrünHausEnergie stammt dabei zu 100 % aus Erneuerbaren Energien und wird aus 

Wasserkraftanlagen in Norwegen gewonnen.247 Ein Drittel des Stroms stammt aus Anlagen, die 

nicht älter sind als 6 Jahre, ein weiteres Drittel aus Anlagen, die nicht älter sind als 12 Jahre.248 

Der TÜV Nord vergibt, wie in Kapitel 6 erläutert, ebenfalls nur das Ökostromlabel, wenn ein 

Drittel der Anlagen nicht älter als 6 Jahre ist.249 Die beiden Ökostromlabel stimmen in dieser Hin-

sicht überein.250 

                                                 
238)  Vgl. Telefonat mit TEDi, Anhang 10, S. 71. Frau Weidauer teilte mit, dass TEDi aufgrund der vielen Anfragen 

keine Aussagen zu deren E-Lkw macht und auch keinen Fragebogen ausfüllen wird. Aufgrund dessen mussten 

alle Informationen von der Homepage zusammensucht werden. Frau Weidauer versicherte jedoch, dass alle An-

gaben aktuell und richtig sind. 

239) Vgl. TEDI (a) (o. J.), o. S. 

240)  Vgl. TEDI (a) (o. J.), o. S.  

241)  Vgl. TEDI (b) (o. J.), o. S. 

242)  Vgl. TEDI (b) (o. J.), o. S. 

243)  Vgl. TEDI (b) (o. J.), o. S. 

244)  Vgl. TEDI (c) (o. J.), o. S. 

245)  GRÜNHAUSENERGIE (o. J.), o. S. 

246)  Vgl. ENERGIEVISION (d) (o. J.), o. S. 

247)  Vgl. ENERGIEVISION (d) (o. J.), o. S. 

248)  Vgl. ENERGIEVISION (d) (o. J.), o. S. 

249)  Vgl. TÜV NORD (a) (o. J.), S. 2. 

250)  Es wurden keine Hinweise darauf gefunden, dass GrünHausEnergie einen festen Betrag in den Neubau von 

Anlagen, die Strom aus Erneuerbaren Energien produzieren, investiert. 
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Schlussfolgerung für TEDi ist, dass das Unternehmen im Bereich der Elektromobilität durch den 

Einsatz des Elektro-Lkw einen (freiwilligen) Beitrag zum Schutz der Umwelt leistet, indem zerti-

fizierter Ökostrom beim Wiederaufladen der Batterie des Elektro-Lkw verwendet wird. Es wird 

zum Ausbau der Erneuerbaren Energien beigetragen und gleichzeitig ein Beitrag zur Erreichung 

der Klimaschutzziele (Kyoto-Reduktionsziele) geleistet. Dies wird durch die Kriterien für die 

Vergabe des Ökostromlabels des TÜV Nord und EnergieVision e. V. gewährleistet, indem der 

Strom zu einem Drittel aus Anlagen stammen muss, die nicht älter sind als 6 Jahre und zu einem 

weiteren Drittel aus Anlagen, die nicht älter sind als 12 Jahre. Hierdurch wird ein stetiger Neubau 

von EE-Anlagen erreicht. Zudem werden durch das Fahren mit dem Elektro-Lkw, in Hinblick auf 

den Antrieb mit Strom keine CO2-Emissionen ausgestoßen. Etwas kritisch zu sehen ist allerdings, 

dass der Strom komplett aus dem Ausland bezogen wird. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien 

wird demnach derzeit und zukünftig251 nicht in Deutschland gefördert, sondern im Ausland. 

Dadurch, dass Graustrom aus Deutschland durch Herkunftsnachweise in Ökostrom umgewandelt 

wurde, wurden die CO2-Emissionen bei der Stromerzeugung nicht in Deutschland reduziert, son-

dern im Ausland. 

DHL  

Die DHL ist ein Kurier-, Express- und Paket-Unternehmen (KEP) aus Deutschland, welches Teil 

der Deutschen Post ist.252 Neben dem Projekt „CO2-freie Zustellung in Bonn“, bei dem die Paket- 

und Postzustellung ausschließlich mit Elektro-PKW, Elektro-Lkw oder Fahrrädern stattfindet, 

wird der „DHL Iveco Electric Daily“ in ganz Deutschland eingesetzt, um Pakete zuzustellen.253 

Insgesamt sind 10 Elektro-Lkw im Einsatz.254 Der DHL Iveco Electric Daily ist ein 3,5-Tonner 

mit einer Reichweite von ca. 90 km, der seit 2011 im Einsatz ist.255 Aufgeladen wird er in den 

Zustellstützpunkten.256 Geladen wird die Batterie des Elektro-Lkw mit Ökostrom, den das ganze 

Unternehmen seit 2008 bezieht.257  

                                                 
251)  Der Ausbau der Erneuerbaren Energien wird auch zukünftig nicht in Deutschland gefördert, wenn der Strom 

weiterhin aus dem Ausland bezogen wird. 

252)  Vgl. E-Mail von Herrn D., Anhang 4, S. 64 („E-Mailverkehr mit DHL“); DHL (d) (2010), o. S. 

253)  Vgl. DHL (d) (2010), o. S. 

254)  Vgl. DHL (a) (o. J.), o. S.; DHL (d) (2010), o. S. 

255) Vgl. DHL (a) (o. J.), o. S.; DHL (d) (2010), o. S. 

256)  Vgl. DHL (a) (o. J.), o. S.; DHL (d) (2010), o. S.  

257)  Vgl. DHL (d) (2010), o. S. 
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Herr D. von (der Deutschen Post) DHL wollte zunächst ein Telefoninterview durchführen, als er 

jedoch den Fragebogen erhielt, antwortete er per E-Mail auf einen Teil der Fragen.258 Nach Anga-

ben von ihm setzt das Unternehmen Elektro-Lkw zum einen aus technischen Gründen ein, weil 

sie sich sehr gut für „das Fahrprofil bei KEP-Dienstleistern mit vielen Start-Stopp-Vorgängen“259 

eignen, und zum anderen, weil sie umweltschonender sind, indem z. B. Treibhausgas-Emissionen 

(u. a. CO2) verringert oder sogar vermieden werden. Das Unternehmen geht allerdings davon aus, 

dass sich Elektro-Lkw ab 5 Tonnen in den nächsten 15 Jahren (aus technischen Gründen) nicht 

durchsetzen werden.260 Von welchem Stromanbieter und zu welchem Tarif der Strom für die Wie-

deraufladung der Elektro-Lkw bezogen wird, wollte Herr D. nicht offenlegen. Er versicherte je-

doch, dass der Strom aus Erneuerbaren Energien stammt und durch Herkunftsnachweise (GoO) 

zertifiziert ist.261 Auf die Frage, ob der Strom zusätzlich durch ein Ökostromlabel zertifiziert ist, 

antwortete er nicht.262 Weil er nicht darauf antwortete, wird die Annahme getroffen, dass der Strom 

nicht zusätzlich durch Ökostromlabel zertifiziert wird. Diese Annahme wird weiterhin durch eine 

aktuelle Presseanzeige der Deutschen Post auf deren Homepage bestätigt, in der es heißt: „2014 

kompensiert DHL 100 % der Emissionen aus dem erwarteten Stromverbrauch in den USA mit 

Erneuerbare-Energie-Zertifikaten (RECs) […]“263. „Durch den Erwerb von RECs mindert DHL 

die eigenen Umweltauswirkungen im Einklang mit dem GoGreen-Programm des Konzerns“264. 

Das schon in Kapitel 2 erwähnte GoGreen-Programm von DHL gibt es auch in Deutschland und 

wird laut Pressemitteilung durch den Kauf von RECS unterstützt.265 Auch in der Pressemitteilung 

schreibt die Deutsche Post „grünen“ Strom in Anführungszeichen.266 Dies wird als ein Hinweis 

darauf interpretiert, dass durch den Kauf von RECS-Zertifikaten der Graustrom „grün gewaschen“ 

wurde. Zudem wird im Geschäftsbericht der Deutschen Post von 2008 geschrieben, dass im Bezug 

zum Ökostrom RECS-Zertifikate bezogen werden; auch hier ist nicht von der zusätzlichen Zerti-

fizierung durch Ökostromlabel die Rede.267 

                                                 
258)  Vgl. E-Mail von Herrn D., Anhang 4, S. 64 („E-Mailverkehr mit DHL“). 

259)  E-Mail von Herrn D., Anhang 4, S. 64 („E-Mailverkehr mit DHL“). KEP steht für: Kurier Express Paket. 

260)  Vgl. E-Mail von Herrn D., Anhang 4, S. 64 („E-Mailverkehr mit DHL“). 

261)  Vgl. E-Mail von Herrn D., Anhang 4, S. 64 („E-Mailverkehr mit DHL“). 

262)  Vgl. E-Mail von Herrn D., Anhang 4, S. 64 („E-Mailverkehr mit DHL“). 

263)  DHL (b) (2014), o. S. 

264)  DHL (b) (2014), o. S. 

265)  Vgl. DHL (b) (2014), o. S. 

266) Vgl. DHL (b) (2014), o. S. 

267)  Vgl. DHL (c) (2008), o. S. 
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DHL leistet derzeit keinen Beitrag zum Ausbau der Erneuerbaren Energien, weil keine Investitio-

nen in Neuanlagen getätigt wurden. Des Weiteren kommt hinzu, dass durch das derzeitige Über-

angebot an Erneuerbare-Energie-Anlagen ebenfalls nicht zum Ausbau der Erneuerbaren Energien 

beitragen werden. Zwar werden durch die Elektro-Lkw keine CO2-Emissionen emittiert, jedoch 

hebt sich dieser positive Effekt durch die Verwendung von Graustrom bzw. fossilen Energieträger 

bei der Stromerzeugung wieder auf und trägt im Bereich der Elektromobilität nicht zur Reduzie-

rung der CO2-Emissionen in Deutschland bei.268 Der bezogene Strom und das Unternehmensimage 

wurde „grün gewaschen“, indem Herkunftsnachweise gekauft wurden und angegeben wird, dass 

Ökostrom verwendet wird, der einen Nutzen für die Umwelt stiftet. Ein Umweltnutzen, wie es die 

Ökostromlabel garantieren, ist hier nicht ersichtlich. 

Meyer & Meyer  

Meyer & Meyer ist ein in Osnabrück (Niedersachsen) ansässiges Fashionlogistikunternehmen.269 

Seit 2011 beliefert das Unternehmen von Potsdam aus C&A-Filialen in Berlin mit zwei 12-t-

Elektro-Lkw.270 Die Batterien der Elektro-Lkw werden in Potsdam in einer unternehmenseigenen 

Aufladestation geladen.271 Durch den Einsatz der Elektro-Lkw will Meyer & Meyer erreichen, 

dass die CO2- und Schadstoffemissionen verringert werden.272 Nach Angaben des Transportma-

nagers, Herrn Blumenthal, stammt der Strom, der für die Wiederaufladung der Batterien benutzt 

und seit 2011 von den Elektrizitätswerken Schönau (EWS) bezogen wird, zu 100 % aus Erneuer-

baren Energien.273 Nach Angaben der EWS stammt der Strom zu 88 % aus Wasserkraftanlagen 

aus Norwegen, zu 10 % aus Österreich und zu 2 % aus EE-Anlagen aus Deutschland.274 Der Strom 

aus Erneuerbaren Energien ist durch das Ökostromlabel des TÜV Nord zertifiziert.275 Wie im vor-

herigen Kapitel erläutert, gewährleistet dieses, dass der Strom zu 100 % aus Erneuerbaren Ener-

gien stammt und zu einem Drittel aus Anlagen gewonnen wurde, die nicht älter sind als 6 Jahre. 

Der Strom der EWS stammt sogar zu 100 % aus Neuanlagen.276 Zusätzlich garantiert der 

Ökostromtarif der EWS, dass ein Betrag (0,5-2 ct/kWh) in den Bau neuer Anlagen in Deutschland 

                                                 
268)  Vgl. RUSCHMEYER (2007), S. 5; YAY (2012), S. 26 f.; HANDELSBLATT (2012), o. S.; ENGEL (2007), S. 52.; 

MIETZEL (2011), S. 95 f.; DVR (o. J.), o. S. 

269) Vgl. MEYER & MEYER (2011), o. S. 

270) Vgl. MEYER & MEYER (2011), o. S.  

271)  Vgl. MEYER & MEYER (2011), o. S. 

272)  Vgl. MEYER & MEYER (2011), o. S.  

273)  Vgl. E-Mail von Herrn Blumenthal, Anhang 3, S. 63; E-Mailverkehr mit Meyer & Meyer; EWS (a)  

(o. J.), o. S. 

274)  Vgl. Telefonat mit den Elektrizitätswerken Schönau, Anhang 13, S. 74. 

275)  Vgl. EWS (b) (o. J.), o. S. 

276)  Vgl. EWS (f) (o. J.), o. S.; Telefonat mit den Elektrizitätswerken Schönau, Anhang 13, S. 74. 
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investiert wird.277 Anzumerken ist hier allerdings, dass nicht nur in den Bau von Anlagen investiert 

wird, die Strom aus Erneuerbaren Energien erzeugen sollen, sondern auch in KWK-Anlagen.278 

Schlussfolgerung für Meyer & Meyer ist, dass das Unternehmen einen (freiwilligen) Beitrag zum 

Umwelt- und Klimaschutz leistet, indem es zertifizierten Ökostrom bezieht. Durch Investitionen 

in Anlagen, die Strom aus Erneuerbaren Energien produzieren, wurde zum Ausbau der Erneuer-

baren Energien in Deutschland beigetragen, wodurch zukünftig Anlagen, die Strom z. B. aus fos-

silen Energieträgern gewinnen, verdrängt werden. Dadurch wird zur Reduzierung der CO2-

Emissionen in Deutschland beigetragen; gleichwohl ob EE-Anlagen oder KWK-Anlagen gebaut 

wurden. Bei der Stromerzeugung wurden hauptsächlich CO2-Emissionen im Ausland eingespart, 

da der Strom aus Erneuerbaren Energien dort produziert wurde. Auch der Ausbau von Erneuer-

bare-Energie-Anlagen wurde (durch das vorgeschriebene Anlagenhöchstalter) dadurch zunächst 

nur im Ausland vorangetrieben. Es wurde ein Herkunftsnachweis übertragen und dadurch Graus-

trom zu Ökostrom umetikettiert, wodurch in Deutschland bei der Stromerzeugung zunächst kein 

Umwelt- und Klimanutzen erzielt wurde. Allerdings konnten durch den Einsatz der Elektro-Lkw 

CO2-Emissionen eingespart werden. 

Hermes  

Hermes ist ein internationales Unternehmen, welches neben der Belieferung von Kunden mit Pa-

keten auch im Bereich der Produktprüfung und Warenbeschaffung tätig ist.279 Das Unternehmen 

existiert seit 40 Jahren und ist u. a. auch in Deutschland ansässig.280 Wie schon in Kapitel 2 er-

wähnt, gibt es beim Unternehmen Hermes die „We Do!“-Initiative. Bei der Initiative sollen Um-

welt und Klima durch verschiedene Projekte oder auch durch allgemeine Unternehmensgrundsätze 

geschützt werden.281 Laut der Homepage von Hermes werden bspw. Elektro-Fahrzeuge eingesetzt, 

um CO2-Emissionen zu reduzieren.282 So sind in ganz Deutschland momentan 20 Vito-E-Cell-

Transporter für die Paketzustellung im Einsatz.283 

                                                 
277)  Vgl. EWS (c) (o. J.), o. S.; EWS (d) (o. J.), o. S.; Telefonat mit den Elektrizitätswerken Schönau, Anhang 13, S. 

74. Der Endkunde kann nicht entscheiden, in welches Projekt der Förderbetrag investiert wird. 

278)  Vgl. EWS (e) (o. J.), o. S.; Telefonat mit den Elektrizitätswerken Schönau, Anhang 13, S. 74. Die Problematik 

der KWK-Anlagen wurde in Kapitel 6 erläutert. 

279) Vgl. HERMES (b) (o. J.), o. S. 

280)  Vgl. HERMES (b) (o. J.), o. S.  

281)  Vgl. HERMES (a) (o. J.), o. S.; HERMES (d) (o. J.), o. S. 

282)  Vgl. HERMES (a) (o. J.), o. S.; HERMES (c) (o. J.), o. S. 

283)  Vgl. HERMES (c) (o. J.), o. S.; E-Mail von Frau B., Anhang 6, S. 66 (E-Mailverkehr mit Hermes). 
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Gem. den Angaben von Frau B. setzt Hermes die Elektro-Fahrzeuge ein, weil sie im Bereich der 

Elektromobilität großes Zukunftspotential sehen, es geht jedoch aufgrund der wenigen Fahrzeuge 

„nicht um konkrete CO2 Einsparungsziele […], sondern erstmal um allgemeine praktische Erfah-

rungen“284. Hierbei fällt die ambivalente Darstellung auf der Homepage von Hermes auf. Diese 

Aussage wird als etwas widersprüchlich empfunden, wenn man sie mit den Aussagen vergleicht, 

die auf der Homepage von Hermes gemacht werden. Auf dieser stehen ganz klar die CO2-

Reduzierungsziele sowie der Umwelt- und Klimaschutz beim Einsatz von Elektro-Fahrzeugen im 

Fokus.285 Auf die Frage, ob Hermes Ökostrom bei der Wiederaufladung der Batterien der Elektro-

Fahrzeuge verwendet, antwortete Frau B., dass es deutschlandweite Unterschiede gibt. In manchen 

Regionen (sie nannte in der E-Mail keine explizit) werden die Batterien mit Ökostrom geladen, in 

manchen nicht; Hermes rechnet jedoch mit dem Bundesstrommix286.287 Dementsprechend würde 

Hermes keinen Ökostrom beziehen, sondern Graustrom. Auf die Frage, ob der Strom durch Her-

kunftsnachweise zertifiziert ist, antwortete sie, dass dazu „keine Informationen“ vorliegen.288 Frau 

B. gab jedoch weiter an, wenn Ökostrom verwendet wird, muss dieser den Kriterien von Green-

peace Energy entsprechen.289 Der Strom von Greenpeace Energy wird aus Erneuerbaren Energien 

gewonnen und nicht durch Herkunftsnachweis oder andere Zertifikate grün gewaschen.290 Da je-

doch keine Informationen vorliegen, an welchen Standorten Ökostrom zur Wiederaufladung der 

Batterien verwendet wird, kann hier nicht nachgeprüft werden, ob der verwendete Strom durch 

Ökostromlabel zertifiziert wurde und welchen Kriterien dieser genau unterliegt. 

Im Fall von Hermes werden dieselben Schlussfolgerungen wie bei DHL getroffen.291 Derzeit leis-

tet Hermes keinen Beitrag zum Ausbau der Erneuerbaren Energien, weil nicht ersichtlich ist, dass 

Investitionen in Neuanlagen getätigt werden. Zwar werden durch die Elektro-Fahrzeuge keine 

CO2-Emissionen ausgestoßen, jedoch hebt sich, genau wie bei DHL, dieser positive Effekt durch 

                                                 
284)  E-Mail von Frau B., Anhang 6, S. 66 (E-Mailverkehr mit Hermes). 

285)  Vgl. HERMES (c) (o. J.), o. S. 

286)  Erläuterungen zum Strommix sind in Kapitel 2 zu finden. Dass das Unternehmen mit dem Bundesstrommix 

rechnet bedeutet, dass bei der Berechnung der verursachten CO2-Emissionen des Unternehmens der Bun-

desstrommix zugrunde liegt. 

287)  Vgl. E-Mail von Frau B., Anhang 6, S. 66 (E-Mailverkehr mit Hermes).  

288)  E-Mail von Frau B., Anhang 6, S. 66 (E-Mailverkehr mit Hermes). 

289)  Vgl. E-Mail von Frau B., Anhang 6, S. 66 (E-Mailverkehr mit Hermes). 

290)  Vgl. GREENPEACE ENERGY (o. J.), o. S. 

291)  Der Strom, der von Hermes bezogen wird, ist allerdings nicht durch HKN oder GoO zertifiziert. Vgl. E-Mail 

von Frau B., Anhang 6, S. 66 („E-Mailverkehr mit Hermes“). 
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die Verwendung von Graustrom oder fossilen Energieträger bei der Stromerzeugung wieder auf 

(s. Kapitel 2). Es kommt daher nicht zur Reduzierung von CO2-Emissionen in Deutschland.292  

 

CWS-boco Deutschland  

CWS-boco ist ein in Dreieich (Hessen) ansässiges Unternehmen, welches neben Hygieneartikeln 

auch Textilartikel für Unternehmen anbietet.293 Seit 2012 sind in Bochum und Solingen für das 

Unternehmen zwei 7,5-t-Elektro-Lkw mit einer Reichweite von jeweils ca. 60 km im Einsatz.294 

Nach eigenen Angaben will das Unternehmen durch den Einsatz von Elektro-Lkw die Umwelt 

schützen, indem Schadstoffemissionen reduziert werden.295 Leider antwortete das Unternehmen 

nicht auf Fragen.296 Daher ist eine weitere Betrachtung und Untersuchung des eingesetzten Stroms, 

der zum Wiederaufladen der Batterien bei den Elektro-Lkw eingesetzt wird, leider nicht möglich. 

UPS  

UPS ist ein aus den Vereinigten Staaten stammender Express- und Paketzustelldienst, der auch in 

Deutschland tätig ist.297 Im Kreis Herne-Böring (NRW) werden seit 2012 sechs 7,5-t-Elektro-Lkw 

mit einer Reichweite von jeweils ca. 85 km für die Express- und Paketzustellung eingesetzt.298 

Geladen werden die Elektro-Lkw in einer Halle von UPS, in der alle Fahrzeuge stehen.299 Leider 

antwortete das Unternehmen nicht auf Fragen.300 Daher ist eine weitere Betrachtung und Untersu-

chung des eingesetzten Stroms, der zum Wiederaufladen der Batterien bei den Elektro-Lkw ein-

gesetzt wird, leider nicht möglich. 

                                                 
292)  Vgl. RUSCHMEYER (2007), S. 5; YAY (2012), S. 26 f.; HANDELSBLATT (2012), o. S.; ENGEL (2007), S. 52; 

MIETZEL (2011), S. 95 f.; DVR (o. J.), o. S.  

293)  Vgl. CWS-BOCO (b) (o. J.), o. S. 

294)  Vgl. CWS-BOCO (a) (o. J.), o. S.; FRAUNHOFER (a) (o. J.), o. S. 

295)  Vgl. CWS-BOCO (o. J.), o. S. 

296)  Vgl. E-Mailverkehr mit CWS-boco, Anhang 9, S. 70. 

297)  Vgl. UPS (o. J.), o. S. 

298)  Vgl. FRAUNHOFER (a) (o. J.), o. S.; BUCHHOLZ (2012), o. S. 

299)  Vgl. KALISCHWESKI (2013), o. S. 

300)  Vgl. E-Mailverkehr mit UPS, Anhang 5, S. 66. 
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8 Fazit 

Abschließend kann festgehalten werden, dass es in Deutschland einige Unternehmen gibt, die 

Elektro-Lkw einsetzen, um einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz zu leisten. Damit unter-

stützen sie auch die Bundesregierung bei der Erreichung der Kyoto-Richtziele. Es ist für Umwelt, 

Klima und Mensch von Vorteil, dass nicht nur durch politische Vorgaben CO2-Emissionen redu-

ziert werden, sondern auch freiwillig von Unternehmen ein Beitrag geleistet wird. Dabei ist zu-

nächst irrelevant, wo und wie diese CO2-Emissionen reduziert werden. Wichtig ist, dass sie über-

haupt reduziert werden.  

Das HKN-System trägt, wie in Kapitel 5 erläutert, derzeit nicht zum Ausbau der erneuerbare Ener-

gien bei, da das Angebot an Herkunftsnachweisen momentan noch größer ist als die Nachfrage.301 

Erst wenn die Nachfrage größer als das Angebot ist und dies zum Zubau von EE-Anlagen führt, 

können die herkömmlichen Anlagen zur Stromerzeugung vom Markt verdrängt werden, wodurch 

ein Umweltnutzen entsteht.302 Dementsprechend sollten Unternehmen, wie z. B. (die Deutsche 

Post) DHL, nicht damit werben, Umwelt und Klima durch den Einsatz von Elektro-Lkw zu schüt-

zen, wenn lediglich durch den Kauf von RECS-Zertifikaten aus dem Ausland Graustrom zu 

Ökostrom umetikettiert wird und in Deutschland durch den Einsatz von fossilen Energieträgern 

bei der Stromerzeugung CO2 emittiert wird. Weiterhin tragen die Herkunftsnachweise zwar zum 

Verbraucherschutz bei, indem Erzeugung und Einspeisung von 1 MWh Strom aus Erneuerbaren 

Energien garantiert wird, sie fördern aber gleichzeitig auch „Greenwashing“, indem Graustrom 

umetikettiert wird und Endkunden dadurch getäuscht werden.  

Zwar lassen einige Unternehmen ihren Ökostrom zusätzlich durch Ökostromlabel zertifizieren (s. 

Meyer & Meyer), die einen Umweltnutzen garantieren, indem der Ausbau der Erneuerbaren Ener-

gien gewährleistet wird; wichtig ist es aber zu wissen, wo der Ausbau stattfindet und wo die För-

dergelder investiert werden. Wie in diesem Projektbericht zu sehen ist, wurde der Ausbau zwar 

durch Unternehmen wie Meyer & Meyer und TEDi gefördert. Da sie den Strom jedoch aus dem 

Ausland beziehen, findet der Ausbau auch derzeit nur in diesem statt. Lediglich im Fall von Meyer 

                                                 
301) Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 38; UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 5; GREENPEACE (2009), S. 28; 

Telefonat mit dem Umweltbundesamt, Anhang 11, S. 71 („Antwort von Frau Mohrbach am 12.09.14“). 

302)  Vgl. UMWELTBUNDESAMT (c) (2014), S. 38; UMWELTBUNDESAMT (d) (2012), S. 5; GREENPEACE (2009), S. 28; 

Telefonat mit dem Umweltbundesamt, Anhang 11, S. 71 („Antwort von Frau Mohrbach am 12.09.14“). Es wer-

den Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke verdrängt.  
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& Meyer wird durch das EVU zusätzlich ein fester Betrag in den Ausbau von EE-Anlagen in 

Deutschland investiert.  

Der bezogene Ökostrom sollte von privaten Haushalten und Unternehmen vorher genauestens ge-

prüft werden und die Kriterien der Zertifizierung sollten beachtet werden. Gerade für Unterneh-

men ist dies wichtig, wenn sie damit werben, „grün“ zu sein, weil sich sonst herausstellen könnte, 

dass sie sich lediglich „grün waschen“ und keinen Beitrag zum Ausbau der Erneuerbaren Energien 

oder zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. 
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Anhang 1: Fragebogen, geschickt an Meyer & Meyer, DHL und CWS-boco 

 

 

Anhang 2: Fragebogen, geschickt an Hermes 

Bei Hermes wurde ein anderer Fragebogen verwendet, da Hermes angibt, „Elektro-Fahrzeuge“ 

einzusetzen. Der einzige Unterschied besteht daher in der Bezeichnung der Fahrzeuge. 
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Anhang 3: E-Mailverkehr mit Meyer & Meyer 

Es wurde vorab mit der allgemeinen Infohotline303 von Meyer & Meyer telefoniert, um einen An-

sprechpartner ausfindig zu machen. Eine Servicemitarbeiterin nannte Herrn Hasselberg als An-

sprechpartner und teilte mit, dass Herr Hasselberg vorab per E-Mail kontaktiert werden soll. Der 

Fragebogen (S. 62 dieses Projektberichts) wurde im Anhang mitgeschickt. 

 

E-Mail vom 06.08.14 

 

Antwort von Herrn Blumenthal am 18.08.14 

 

Antwort am 18.08.14 

 

  

                                                 
303)  Telefonnummer der Infohotline: 041/9585-7701. 



Cinibulak/Nießen: Überprüfung der Praktikabilität von zertifiziertem Ökostrom bei Elektro-Lkw                  Seite 64 

 

 

  

Antwort von Herrn Blumenthal am 19.08.14 

 

Es wurde daraufhin vergeblich versucht, Herrn Blumenthal zu erreichen. 

 

Anhang 4: E-Mailverkehr mit DHL 

Auf der Homepage des Unternehmens304 wurde Kontakt mit der dort angegeben Ansprechpartne-

rin Frau Müschen aufgenommen. 

 

E-Mail vom 06.08.14 

 

  

                                                 
304)  Das Kontaktformular ist unter folgender URL zu finden: http://www.dpdhl.com/de/presse/pressemitteilungen/ 

2014/deutsche_post_dhl_teardrop_trailer.html. 
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Antwort von Herrn D. am 06.08.14 

 

Antwort am 06.08.14 

 

Antwort von Herrn D. am 07.08.14 
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Anhang 5: E-Mailverkehr mit UPS 

Es wurde zunächst bei der Infohotline305 von UPS angerufen, um einen Ansprechpartner ausfindig 

zu machen. Dort sagte man, dass das allgemeine Kontaktformular auszufüllen sei. Daraufhin 

wurde folgende E-Mail verschickt306: 

 

E-Mail vom 06.08.14  

 

Antwort von UPS an 07.08.14 

 

 

Es kam keine weitere E-Mail von UPS und auch durch einen weiteren Anruf bei UPS am 05.09.14 

kamen keine weiteren Informationen. 

 

Anhang 6: E-Mailverkehr mit Hermes 

Es wurde am 06.08.14 auf der Homepage307 von Hermes ein Kontaktformular ausgefüllt. Frau B. 

hat am 11.08.14 geantwortet, woraufhin ihr am 11.08.14 der Fragebogen (S. 62 dieses Projektbe-

richts) per E-Mail zugeschickt wurde. 

                                                 
305)  Telefonnummer der Infohotline: 018067882663. 

306)  Das Kontaktformular ist unter folgender URL zu finden: https://www.ups.com/upsemail/input?loc= 

de_DE&WT.svl=Footer. 

307)  Das Kontaktformular ist unter folgender URL zu finden: https://www.myhermes.de/wps/portal/paket/Home/ 

privatkunden/service/kontakt. 
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Antwort von Frau B. am 11.08.14 

 

Antwort am 11.08.14 
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Antwort von Frau B. am 22.08.14 

 

 

Anhang 7: E-Mailverkehr mit dem TÜV Nord 

Am 05.09.14 wurde bei der Infohotline308 des TÜV Nord angerufen, um herauszufinden, in welche 

Projekte die Förderbeträge investiert werden. Der Servicemitarbeiter teilte mit, dass eine  

E-Mail an die Adresse: „info.tncert@tuev-nord.de“ geschickt werden soll, woraufhin dann geant-

wortet werden würde. 

  

                                                 
308)  Telefonnummer der Infohotline: 0800 2457457. 
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E-Mail vom 05.09.14 

 

 

Eine Antwort kam vom TÜV Nord nicht. 

 

Anhang 8: E-Mailverkehr mit EnergieVision e. V. 

Vergeblich wurde an verschiedenen Tagen bei dem von EnergieVision e. V. angegebenen An-

sprechpartner, Herrn Joß Florian Bracker, angerufen.309 Am 08.09.14 wurde eine E-Mail an die 

Infomailadresse310 geschickt, um herauszufinden, in welche Projekte die Förderbeträge investiert 

werden. 

 

 

 

Es kam jedoch keine Antwort. 

  

                                                 
309)  Kontaktdaten sind unter der URL: „www.ok-power.de/kontakt.html“ zu finden. 

310)  Die Infomailadresse lautet: info@ok-power.de. 
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Anhang 9: E-Mailverkehr mit CWS-boco 

Es wurde an verschiedenen Tagen bei CWS-boco angerufen311, der richtige Ansprechpartner (es 

wurde nicht genannt, wie dieser heißt) wurde jedoch nicht erreicht. Am 11.09.14 wurde daraufhin 

eine E-Mail312 an CWS-boco geschickt. Im Anhang wurde der Fragebogen (S. 62 dieses Projekt-

berichts) mitgeschickt. 

 

E-Mail vom 11.09.14 

 

Antwort von CWS-boco am 11.09.14 

 

 

                                                 
311)  Telefonnummer der Infohotline: 06103 /309-0. 

312)  Die Infomailadresse lautet: infocws-boco.de. 
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Es kam jedoch keine weitere Antwort. 

Anhang 10: Telefonat mit TEDi 

Am 06.08.14 wurde bei der Infohotline313 von TEDi angerufen, um einen Ansprechpartner ausfin-

dig zu machen. Es wurde daraufhin die Pressesprecherin von TEDi, Frau Marie Weidauer, als 

Ansprechpartnerin genannt. Frau Weidauer teilte mit, dass TEDi sehr viele Anfragen bzgl. des 

Elektro-Lkw bekommt und die Masse nicht mehr bewältigen kann. Es fänden sich aber alle wich-

tigen Informationen auf der Homepage, die auch aktuell sei. 

 

Anhang 11: Telefonat mit dem Umweltbundesamt 

Am 13.08.14 wurde das Umweltbundesamt angerufen314, um offene Fragen zu klären. Es sollte 

dabei geklärt werden, wie die RECS mit den EECS und den Herkunftsnachweisen in Verbindung 

stehen und wie das HKN-System entstanden ist. Eine Servicemitarbeiterin teilte mit, dass Frau 

Elke Mohrbach die Ansprechpartnerin sei. Frau Mohrbach ist zuständig für das das HkNR. Die 

Antworten von Frau Mohrbach wurden in diesen Projektbericht eingearbeitet und kenntlich ge-

macht. Es ist hier nicht möglich, das ganze Telefonat wiederzugeben, da dies zu umfassend wäre 

und z. B. auch Inhalte besprochen wurden, die in dem Projektbericht schon durch andere Quellen 

belegt wurden. Im Laufe des Gesprächs fragte Frau Mohrbach, worum es genau in dem Projekt-

bericht geht. Frau Mohrbach stellte daraufhin fest, dass sich das Thema des Projektberichts mit 

einem aktuellen Projekt des BMUB deckt. Das Projekt sei, nach Angaben von Frau Mohrbach, 

zwar noch nicht abgeschlossen, es könne aber mit Herrn Becker vom BMUB Kontakt aufgenom-

men werden, um evtl. einige Informationen zu bekommen. Es wurde mit Herrn Becker daraufhin 

telefonisch Kontakt aufgenommen, dieser konnte jedoch noch keine Informationen preisgeben. 

 

  

                                                 
313)  Telefonnummer der Infohotline: 0231/55577-0. 

314)  Telefonnummer der Infohotline: 0340/21030. 
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E-Mail von Frau Mohrbach vom 13.08.14 

 

 

Am 11.09.14 wurde erneut eine E-Mail an Frau Mohrbach geschickt, um zu klären, inwieweit die 

Herkunftsnachweise einen Beitrag zum Ausbau der EE leisten.  

 

E-Mail vom 11.09.14 
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Antwort von Frau Mohrbach am 12.09.14 

 

 

Anhang 12: Telefonat mit Grüner Strom Label e. V 

Am 05.09.14 wurde mit Frau Fehr von Grüner Strom Label e. V. telefonierte315. Frau Fehr ist 

Mitarbeiterin bei Grüner Strom Label e. V. und auf der Homepage als Ansprechpartnerin für För-

dermittelverwendung genannt. Frau Fehr wurde angerufen, um herauszufinden, welche Pro-

jekte/Anlagen von dem Verein gefördert werden und ob die Projekte/Anlagen in Deutschland oder 

im Ausland gefördert werden. Frau Fehr antwortete, dass der Großteil in Deutschland gefördert 

wird und ein kleiner Teil im Ausland. Zudem teilte Frau Fehr mit, dass die EVU eigenständig 

entscheiden können, in welche Projekte/Anlagen investiert wird. 

 

  

                                                 
315)  Telefonnummer von Frau Antje Fehr: 0228/9266711. 
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Anhang 13: Telefonat mit den Elektrizitätswerken Schönau 

Am 08.09.14 fand ein Telefonat316 mit den Elektrizitätswerken Schönau statt. Grund des Anrufs 

war es zu klären, woher der Strom der EWS stammt. Eine Servicemitarbeiterin teilte mit, dass der 

Strom zu 88 % aus Norwegen kommt und aus Wasserkraft gewonnen wird. Zu 10 % kommt der 

Strom aus Österreich und zu 2 % aus Deutschland. Der Strom stammt zu 100 % aus Erneuerbaren 

Energien und wird durch Herkunftsnachweise zertifiziert. Die Servicemitarbeiterin teilte weiterhin 

mit, dass Unternehmen nicht entscheiden können, in welche Projekte der Betrag investiert wird. 

 

 

  

                                                 
316)  Telefonnummer der Infohotline: 07673/8885 0. 
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